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Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXXX 
über die Forsmungsorganisation in öster
reim und über Änderungen des Forsmungs
förderungsgesetzes· (Forschungsorganisations-

gesetz .....;. FOG) 

Der Nationalrat !hat <beschlossen: ' 

ARTIKEL I 

A. ALLGEMEINES 

Grundsätze und Ziele 

§ 1. (1) DIe leitenden Grundsätze für die 
Förderung von Wi'ssenschaft urud Fnrschung 
durch den Bund SÜ'wie für die ÖrganilSation 
w]SSensdlaftlicher Einrichtungen des Bundes si:nd 
insbesondere: 

1. d~e Freiheit der Wis,sensch.aft und 'ihrer Lehre 
(Art. 17 Staatsgrundgesetz üiber die allge
meinen Rechte der Staatsbürger, RGBl. 
Nr.142/1867), 

2. di;e V~elfa:lt wissenschaftlich'er Meinungen 
und Metthoden, 

3. die gerseUschaftliche Bedeutung von Wissen
scha'ft und Fonschung, 

4. die Kooperatinn zwischenuniv,ersitärer und 
außerunivers.itä,rer Forschung, 

5. die Bereitstellung angemessener Mittd für 
Wfs'se:tllSchaft und For,s,chung. 

(2) Die Ziele für die Förderung von Wissen
schaft und Forschung dmch den Bund sowie für 
die Organisation wisSleIllSchafdicher Einrichtungen 
des Bunde's sind inSibesondere: 

1. die Erweiterung und Vertiefung der wissen
schaftlichen Erkenntnisse, 

2. zur Lösung gesellschaftlicher, wirtschaftli
cher und wissenschaftlicher Pf'oMemsteUun
gen, in~besondere zur Hebung der allgemei
nen Lebensqualität und der wirtschaftlichen 
EntwickJlung >beizutragen, 

3. d~e rasche Verhreitung sowie die Verwertung 
der Ergebn~9se von Wissenschaft und For
<schung rn gesel~lschaftlicher, wirtschaftEch
technischer und kultureller Hinsicht, 

4. die Förderu,ng des wiss,enschaftlichen Nach
wuchs,es. 

B. BERATUNG UND BERICHTSWESEN 

österreichischer Rat für Wissenschaft und For
schung 

§ 2. (1) Beim Bun<desministerium für Wiss,en
schaft und Forschung ist ein "Usterreichischer Rat 
für Wissenschaft und Forschung" einzmidlten. 
Dem Rat ,soHen Personen angehören, di,e im Be
reich der Forschung ul1Jd Forschrun~spolitik 
qualifiz~en sind. Si,e ,sind vom Bundelsminister 
für Wiss·emchaft und Forschung für eine Funk
tionspe:riode von vier Jahren zu be5te11en. 

(2) Dem Osterf'eichischen Rat für Wisisenschaft 
und Forschung hat je ein 

1. von der österreichischen Akademie der 
Wissenschaften, 

2. von der RektorenJkonfer,enz, 
3. vom Fonds zur ,Förd:erung der wissenschaft

lichen Forschung und 
4. vO\m FO'f,schungsförderungsfonds für Indu

strie und Gewerbe vorgeschlagenes Miitglied 
anzuge1hören. 

(3) Der Rat umfaßt acht bis zwölf Mitglieder. 

(4) Den Vorsitz 1m österreichischen Rat für 
Wissens·cha!ft und Forschung führt der Bundes
minister fürW~ssenschaft und Forschung oder 
ein vom ihm Ibeauftragtes Mitg'lied. 

(5) Für Heratüng.en im öster'reichischen Rat 
für Wissenschaft 'und Forschung i'st die Anwe
senheit ,der HäMte der Mitglieder erforderEch. 
Für eine Beschluß:fassung genügt die ·einfache 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stim
rriiengleichheit entscheidet di,e Stimme des Vor
sitzenden. 

(6) Der österreichische Rat für Wi~senschaft 
ul1Jd FOl'ischung beschließt eine Geschäftsordnung, 
die der Genehmigung des Bundesministers für 
W"i.ssenschaft und Forschung beda:rf. 

(7) Der Bundesminister fü'r Wissel1Jschaft und 
Forschung hat eine Tagung des österreichischen 
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Rates für Wis:s'enschaft und Borschung minde
s~ens einJma:l im Jahr und außerdem dann ein
zuberufen, wenn dies wenigstens die Hälihe der 
Mitglieder verlangt. 

(8) Zur ß.eratung ,einzelner An1gelegenheiten, 
insbesondere 2urBeratung bei d~,r V of\bereitung 
des Teilvoranschlages in Angelegenheiten von 
Wissen~chaft und Forschung 'sowie des g,emäß 
§ 8 zu erstellenden Berichtes der Bundesregie
rung an den Nationalrat, können weitere Exper
ten beigezo~en werden. 

§ 3. (1) Dem ö.ster,re·~chi,gchen Rat für Wissen
schaft und Borschung olbliegt: 

1. die Beratung der Bundesregierung in grund
sätz,lichen Angdegenilieiten von Wissenschaft 
und .Forschung, insbesoruder·e hinsichtlich der 
Festlegung von Förderungs'schwerpunkten, 
der Böcrdierung und der internationalen Ko
opera60n sowie ihinsichtlichder Erstellung 
des Becrichtes gemäß § 8 an den National
rat, 

2. die Beratu~,g hzw. die Er,stattung von Vor
schlägen an die BThndesregierung und die 
Bundesminister in einzdnen Angelegenhei
ten von W'issenschaft und Forschung, 

3. die Berichterstattung über seine Tätigkeit 
an die o.ster.reichiJsche Konferenz für Wissen
sChaft und ForschThng (§ 4). 

(2) Dem österreichischen Rat für Wi,ssenschaft 
und Forschung sind voOn den Bundesnünister.i'en 
Gesetz- und Verordnungs entwürfe, die sich mit 
Angdegenheiten voOn Wissenschaft und Forschung 
befassen, zur Begutachtung zu übermitteln. 

(3) Der österre,ichische Rat für Wissenschaft 
und Forschung dient auch zur Beratung der 
Landesrreg,ierungen, w,enn er 'von diesen dazu 
aufgefordert wird. 

österreichische Konferenz für Wissenschaft und 
Forschung 

§ 4. (1) Beim BUlndesministerium für Wllisen
schaft und Forschung ist ferner eine· "österrei
chische Konfer-ene für Wi,ssenschaft und For
schung"einzus·etzen. 

(2) Derösterreichischen Konferenz für Wis
senschaft und FoOrschung gehören an: 

1. die Mitglieder des österreichischen Rates für 
Wissenschaft und Forschung, 

2. ein weiterer Vertret:er der östeneichischen 
Akademi,e der W~ssenschaften, 

3. j,e ein weiter,er Vertret:er .des Fonds zur För
derung der wissenschaftlichen Forschung und 
des Forschungsförderungsfonds für Industrie 
und Gewerbe, 

4. ein weiterer Vertreter der Univers.itäts~ und 
Hochschulprofessoren, der von der Rekto
renkonferenz zu nomin,i,eren ,ist, 

5. ein Vertreter ,der anderen Univer,sitäts- und 
Hochsd1Ulllehrer, der von der Bundeskon
ferenz des wi.ss,enschaftli·chen und künstle
rischen Persona:ls zu nominienen ist, 

6. je ,ein Vertreter des Zentralausschusses der 
Hochschullehrer und de's Zentralausschusses 
heli1m Bundesministerium für Wiss·en,s'chaft 
und Forschung für die 'sonstigen Bedienste
ten, 

7. ein Vertreter der Studenten, der voJm zu
ständigen Organ der gesetzlichen Vertretung 
der Studierenden zu nominieren 1st, 

8. je ein Vertreter des österreichischen Arbei
terkammertages, der Bundskammer der ge
werblichen Wirtschaft, der Prrusi.derrtenkon-

. ferenz der ,Landwirts·chaftskammern, des 
des ö.sterreichischen Gewerkschaftslbundes 
und der österreichi:schen Indust.riellenverei
lllgung, 

9. ein Vertr,eter der Kammern der freien Be
ruf.e, der von diesen zu nominieren ist, 

10. ein Vertreter Jedes Bundesministeriums, 

11. drei weitere Mitglieder, die voOm Bundes
minister für Wissenschaft und Forschung aus 
dem Kreis der den wilSsenschaftl.ichen Ein
richtung.en gemäß § 35 zuzurechnenden Per
sonen zu besteHen -sind, 

12. zwei weitere Mitglieder, die vom Bundes
'minvster für Wissenschaft und Forschung aus 
.dem Krei,s der wissenschaftlichen Einrichtun
gen des Bundes außerhalb der Univ,ersitäten 
zu bestellen ,sind. 

13. Weiters können die Bundesländer einen 
Vertr,eterentJsenden. 

(3) Beratungsergeibnisse <sind der Bundesregie
rUtng zur Kenntnis zu bringen. § 2 Albs. 1, 4, 5 
und 6 sind sinngemäß anzuwenden. Der Bun
desminister für Wils'senischaft und Forschung hat 
jäihrlich mindestens eine Sitzung einzubeI'ufen. 

§ 5. Der österreichischen Konferenz für Wis
senschaft und Forschung obliegt: 

1. die Beratung des vom österreichischen Rat 
für Wissenschaft und Forschung gemäß § 3 
Abs. 1, Z 3 zu erstattenden Berichtes und 
Ausarbeitung einer Stellungnahme, 

2. die Beratung bzw. die Erstattung von Vor
schlägen an die Bundesregierung in Angele
genheiten von Wissenschaft und Forschung, 
hinsichtlich derer die Bundesregierung den 
österreichischen Rat für Wissenschaft und 
Forschung gemäß § 3 Abs. 1 beauftragen 
soll. 
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Berichtswesen 

§ 6. Jeder Bundesminister, der Mittel für die 
Errichtung und den Ausbau einer wissenschaft
lichen Einrichtung, die ein vom Bund verschie
dener Rechtsträger ist, oder zur Durchführung 
von Einzelforschungsvorhaben zur Verfügung 
stellt oder nachgeordnete Dienststellen seines Res
sorts mit der dauernden oder zeitweiligen Durch
führung wissenschaftlicher Arbeiten betraut oder 
für diese Zwecke nachgeordnete Dienststellen ein
richtet, hat dem Bundesminister für Wissenschaft 
und Forschung darüber zu berichten, soweit nicht 
aus Gründen der Landesverteidigung eine Ge
heimhaltung geboten ist. 

§ 7. Jeder Bundesminister hat vorzusorgen, 
daß von nachgeordneten Dienststellen seines Be
reiches, die mit der Durchführung wissenschaft
licher Arbeiten betraut sind, sowie von Rechts
'trägern, die im Rahmen seines Zuständigkeits
bereiches Mittel zu der Durchführung, wissen
schaftlicher Arbeiten erhalten, ein jährlicher Be
richt vorgelegt wird. Diese Berichte haben die 
wissenschaftlichen Tätigkeiten und Ergebnisse, 
die Finanzierung, die Personalsituation, die appa
rative und räumliche Ausstattung sowie allfällige 
Bedarfsanalysen zu enthalten und sind vom zu
ständigen Bundesminister dem Bundesminister 
für Wissenschaft und Forschung zur Kenntnis 
zu bringen, soweit nicht aus Gründen der Lan
desverteidigung eine Geheimhaltung geboten ist. 

§ 8. Die Bundesregierung hat dem National
rat bis zum 1. Mai eines jeden Jahres unter Be
dachtnahme auf die Berichte nach § 4 Abs. 1 
lit. c und § 11 Abs. 1 lit. c des Forschungs
förderungsgesetzes einen umfassenden Bericht 
über die Lage und Bedürfnisse der Forschung in 
österreich vorzulegen. Der Bericht hat auch Maß
nahmen zu enthalten, die zur Förderung der 
Forschung notwendig sind. 

§ 9. Nachstehende Daten dürfen automations
unterstützt ermittelt, verarbeitet und übermit
telt sowie veröffentlicht werden: 

1. Empfänger von Forschungsförderungen des 
Bundes bzw. Auftragnehmer bei Forschungs
aufträgen des Bundes, 

2. Bezeichnung und Kurzbeschreibung des For-
schungsprojektes bzw. der Förderung, 

3. verantwortlicher Projektleiter, 

4. Fristigkeit, 

5. Finanzierung, 

6. Geräte, die innerhalb der Förderung oder 
des Auftrages angeschafft werden sollen bzw. 
wurden, 

7. Stelle, bei der der Abschlußbericht aufliegt, 

8. erfolgte Verwertungen. 

C. FORSCHUNGSFöRDERUNGEN UND 
FORSCHUNGSAUFTRÄ.GE 

Forschungsförderungen 

§ 10. Förderurigen im Sinne dieses Bundes
gesetzes sind Zuwendungen des Bundes, insbe~ 
sondere Zuschüsse, Ausgaben für zins- oder 
amortisationsbegünstigte GelCldarlehen sowie An
nuitäten-, Zinsen- und Kreditkostenzuschüsse, 
die der Bund als Träger von Privatrechten 
(Art. 17 Abs. 1 des Bundes-Verfassungsgesetzes) 
einem vom Bund verschiedenen Rechtsträger aus 
Bundesmitteln für eine förderungswürdige, be
reits erbrachte oder beabsichtigte Leistung im 
Bereich der Wissenschaft und Forschung sowie 
für wissenschaftliche Veranstaltungen, für wis
senschaftliche Ausstellungen,' für wissenschaftliche 
Publikationen, für wissenschaftliche Dokumen
tation und Information sowie zur Förderung 
des wissenschaftlichen Nachwuchses gewährt, 
ohne daß dafür unmittelbar eine angemessene, 
geldwerte Gegenleistung zu erbringen ,ist. 

§ 11. (1) Soweit nichts anderes gesetzlich be
stimmt ist, gelten für die Durchführung aer 
Förderung von Vorhaben gemäß § 10 der § 11 
Abs. 2, der § 18 Abs. 2, der § 20 und der § 21 
des Forschungsförderungsgesetzes, BGBL Nr. 377/ 
1967, sinngemäß. 

(2) Die Bundesregierung hat zu Einzelheiten 
der Förderung und der Durchführung der För
derungsmaßnahmen Richtlinien zu erlassen. Diese 
Richtlinien sind dem Rechnungshof zur Kennt
nis zu bringen und sodann im "Amtsblatt zur 
Wiener Zeitung" zu veröffentlichen. 

Forschungsaufträge und sonstige wissenschaft
liche Untersuchungen 

§ 12. Forschungsaufträge und Aufträge für 
sonstige wissenschaftliche Untersuchungen (Ex
pertengutachten) im Sinne dieses Bundesgesetzes 
sind nach den Bestimmungen des Privatrechtes, 
zu beurteilende Vereinbarungen des Bundes mit 
vom Bund verschiedenen Rechtsträgern im Be
reich von Wissenschaft und Forschung gegen eine 
bestimmte, oder bestimmbare Gegenleistung ge
mäß § 13 Abs.3. 

§ 13. (1) Die Art der Vergabe von Forschungs
aufträgen und Aufträgen für sonstige wissen
schaftliche Untersuchungen ist - soweit dafür 
besonder~ bundesgesetzliche Regelungen nicht be
stehen - jedenfalls nach der Natur der Leistun
gen und den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit, 
Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit der Vel'wal
tung zu bestimmen. 

(2) Innerhalb der nach Abs. 1 festgelegten Ver
gabeart ist von der vergebenden Stelle ein Offert 
einzuholen, das insbesondere einen Arbeits-, 
Finanz- und Zeitplan zu beinhalten hat. 

2 

214 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 3 von 28

www.parlament.gv.at



4 214 der Beilagen 

(3) Die Gegenleistung des Bundes für For
schungsaufträge und für Aufträge über sonstige 
wissenschaftliche Untersuchungen ist nach den er
forderlichen Kosten zu vereinbaren. Ein Entgelt 
kann gewährt werden. Eine Pauschalierung kann 
vorgenommen werden. 

(4) Die Bundesregierung hat zu Einzelheiten 
der Vergabe und der Durchführung Richtlinien 
zu erlassen. Diese Richtlinien sind dem Rech
nungshof zur Kenntnis zu bringen und sodann 
im "Amtsblatt zur Wien er Zeitung" zu veröffent
lichen. 

Berücksichtigung der Auswertung von Ergebnis
sen von ForsChung und Wissenschaft bei sonstigen 

Aufträg~n und Förderungen des Bundes 

§ 14. Bei sonstigen Aufträgen des Bundes, die 
maßgebliche Bedeutung für die wirtschaftliche 
und soziale Entwicklung haben, ist bei deren 
Vergabe, bei Förderungen des Bundes für Zwecke 
der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung 
ist bei deren Gewährung unter Berücksichtigung 
der wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen 
auf die mögliche Verwertung von Ergebnissen 
von Wissenschaft und Forschung im Inland Be
dacht zu nehmen. 

D. FORSCHUNG AN UNIVERSITÄTEN 
UND KUNSTHOCHSCHULEN 

Durchführung wissenschaftlicher Arbeiten im 
Auftrag Dritter 

§ 15. (1) Die Universitäten, Fakultäten, Insti
tute und besonderen Universitätseinrichtungen, 
die Kunsthochschulen und ihre Abteilungen und 
Institute sowie die Akademie der Bildenden 
Künste und ihre Institute können nach Maßgabe 
der folgenden Bestimmungen die Durchführung 
wissenschaftficher Arbeiten im Auftrage Dritter 
oder für andere Bundesdienststellen übernehmen. 

(2) Die übernahme solcher Arbeiten im Auf
trage Dritter ist zulässig, wenn hiedurch der 
ordnungsgemäße Lehr- und Forschungsbetrieb 
nicht beeinträchtigt wird: Ein schriftlicher Ver
trag ist auszufertigen, der insbesondere den Er
satz der Kosten zu enthalten hat. Die Verein
barung eines Entgeltes ist zulässig. Der Vertrag 
ist dem Bundesminister für Wissenschaft und 
Forschung zur Kenntnis zu bringen. Die Vor
lage des Vertrages im Einzelfall entfällt jedoch, 
wenn es sich voraussichtlich um laufende gleich
artige Arbeiten handelt und der Bundesminister 
für Wissenschaft und Forschung die zuständigen 
Organe der Universitäten, der Kunsthochschulen 
bzw. der Akademie der Bildenden Künste zum 
Vertragsabschluß generell ermächtigt hat. Der 
Vertragsabschluß ist vom Bundesminister für 
Wissenschaft und Forschung zu untersagen .Qzw. 
die Ermächtigung nicht zu erteilen· oder zu 
widerrufen, wenn eine Beeinträchtigung des 
Lehr- und Forschungsbetriebes zu erwarten ist. 

(3) Handelt es sich um die übernahme der 
Durchführung wissenschaftlicher Arbeiten im 
Auftrage anderer Bundesdienststellen, ist Abs. 2 
sinngemäß nach Maßgabe haushaltsrechtlicher 
Bestimmungen anzuwenden. 

(4) Den Universitäten, Fakultäten, Instituten, 
den besonderen Universitätseinrichtungen, den 
Kunsthochschulen und ihren Abteilungen und 
Instituten sowie der Akademie der Bildenden 
Künste und ihren Instituten kann vom obersten 
Kollegialorgan und vom Bundesminister für Wis
senschaft und Forschung die Durchführung von 
im öffentlichen Interesse liegenden wissenschaft
lichen Arbeiten übertragen werden. Der ord
nungsgemäße Lehr- und Forschungsbetrieb darf 
durch soldle Arbeiten nicht beeinträchtigt wer
den. Ein Anspruch auf ein Entgelt für solche 
Arbeiten besteht nicht. Der Bundesminister für 
Wissenschaft und Forschung kann diesen Ein
richtungen auch Forschungsaufträge und Auf
träge zur Durchführung sonstiger wissenschaft-. 
lidler Untersuchungen unter sinngemäßer An
wendun,g des § 12 und des § 13 erteilen. 

Vereinbarungen mit ausländischen Universitäten, 
Hochschulen und Akademien 

,§ 16. Vereinbarungen mit ausländischen Uni
versitäten, Hochschulen und Akademien über die 
Durchführung wissenschaftlicher Arbeiten bedür
fenunbeschadet des § 2 Abs. 2 des Universitäts
Organisationsgesetzes der vorherigen Zustim
mung des Bundesministers für Wissenschaft und 
Forschung. 

E. WISSENSCHAFTLICHE EINRICHTUN
GEN IM BEREICH DES BUNDESMINISTE
RIUMS FÜR WISSENSCHAFT UND FOR-

SCHUNG UND BUNDESMUSEEN 

Geologische Bundesanstalt 

§,17. (1) Die Geologische Bundesanstalt ist eine 
Einrichtung des Bundes ohne· eigene Rechtsper
sönlichkeit. Sie untersteht dem Bundesminister 
für Wissenschaft und Forschung. 

(2) Ihre Aufgaben umfassen insbesondere: 

1. Durchführung von Untersuchungen i.n den 
Bereichen der Geowissenschaften und der 
Geotechnik, wie überhaupt auf dem Gebiet 
der mineralis.chen Roh- und Grundstoffe, im 
besonderen die Durchforschung des Bundes
gebietes nach nutzbaren Lagerstätten und die 
geologische Landesaufnahme, 

2. Durchführung geeigneter Forschung in diesen 
Bereichen, 

3. Erstellung von Gutachten und Planungs
unterlagen in diesen Bereichen, 
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4. die Sammlung, Bearbeitung und Evidenthal
tung der ErgebnilSse ihrer Untersuchungen 
sowie Information und Dokumentation m 
diesen Bereichen. 

. (3) Die Anstalt hat auf die Entwicklung ent
sprechenden Fachwissens sowie auf die WirtsChaft
lichkeitder Durchführung ihrer Aufgaben Be
dacht zu nehmen. 

§ 18. (1) Der Bundesminister für Wissenschaft 
und Forschung hat unbeschadet des § 5 des Bun
desministeriengesetzes im Sinne des § 17 dieses 
Bundesgesetzes für die Geologische Bundesanstalt 
eine Anstalt'sordnung zu erlassen. 

(2) Die Anstaltsordnung hat insbesondere 
nähere Bestimmungen zu enthalten über: 

1. die organisatorische Gliederung der Anstalt, 
2. die nähere Regelung für den Dienstbetrieb, 
3. die Erstellung von Arbeitsprogrammen und 

Tätigkeitsberichten, 
4. die Zusammenarbeit der Anstalt mit anderen 

Bundesdienststellen. 

§ 19. (1) Die Höhe der für die Inanspruch
nahme der Tätigkeit der Anstalt zu entrichtenden 
Entgelte ist nach dem Grundsatz der Kosten
deckung in einem Anstaltstarif im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Finanzen festzu
setzen, wobei in Fällen, in denen die Anstalts
tätigkeit überwiegend im öffentlichen Interesse 
liegt, die Ermäßigung oder Erlassung des Entgelts 
vorgesehen werden kann. 

(2) Soweit aus den Entgelten gemäß Abs. 1 über 
die veranschlagten Einnahmen hinaus Mehrein
nahmen anfallen, sind diese im Sinne der haus
haltsrechtlichen Bestimmungen als zweckgewidmet 
anzusehen. 

§ 20. (1) Die Bestimmungen des Lagerstätten
gesetzes, BGBl. Nr. 246/1947, bleiben unberührt. 

(2) Die Bestimmungen der Allerhö,chsten Ent
schließung vom 15. November 1849 betreffend 
die Einrichtung einer Geologischen Reichsanstalt 
treten mit Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
außer Kraft. Das der Geologischen Bundesanstalt 
angeschlossene Museum ist vom Naturhistori
schen Museum zu übernehmen. 

Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik 

§ 21. (1) Die Zentral anstalt für Meteorologie 
und Geodynamik ist eine Einri.chtung des Bun
des ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Sie unter
steht dem Bundesminister für Wissenschaft und 
Forschung. 

(2) Ihre Aufgaben umfassen insbesondere: 

1. die Erstellung kurz- und mittelfristiger Wet
tervorhersagen und die Verbreitung der Er
gebnisse, 

2. die Führung, Ausstattung und Kontrolle 
eines Meßnetzes, das für die Durchführung 
der Aufgaben der Anstalt notwendig ist, 
einschließlich von Beoba.chtungen in der 
freien Atmosphäre mit Radiosonden und 
Radar sowie der Aufnahme von Sendungen 
von meteorologischen Satelliten, 

3. die Führung eines seismischen und erdmag
netischen Dienstes, 

4. die Durchführung geeigneter Forschungen 
auf meteorologis.chem einschließlich klima
tologischem und geophysikalisChem Gebiet 
sowie im Bereich des Umweltschutzes und 
anderer Randgebiete der Meteorologie und 
Geophysik, 

5. die Durchführung der erforderlichen Mes
sungen, die Erstellung von Gutachten und 
Planungsunterlagen in den Aufgabenberei
.ehen der Anstalt, 

6. die Sammlung von Beobachtungsdaten, die 
Bearbeitung und die Evidenthaltung der Er
gebnisse ihrer Untersuchungen sowie Infor
mation und Dokumentation in den Aufga
benbereichen der Anstalt. 

(3) Die Anstalt hai: auf die Entwicklung ent
sprechenden Fachwissens sowie auf die Wirt
schaftlichkeit der Durchführung ihrer Aufgabe 
Bedacht zu nehmen. 

§ 22. Der § 18 und der § 19 gelten sinngemäß. 

Österreichisches Archäologisches Institut 

,§ 23. (1) Das österreichische Archäologische 
Institut ist eine Einridltung des Bundes. Es ist 
in sinngemäßer Anwendung des § 2 Abs. 2 des 
Universitäts-Organisationsgesetzes rechtsfähig. 
Es untersteht dem Bundesminister für Wissen
schaft und Forschung. 

(2) Seine Aufgaben umfassen die Durchfüh
rung von Forschungen und die Dokumentation 
und Information über deren Ergebnisse auf dem 
Gebiet der Archäologie. 

§ 24. (1) Für die Bestellung des Leiters des 
tisterreichischen Archäologischen Instituts gilt 
das Ausschreibung$gesetz, BGBI. Nr. 700/1974. 

(2) Unbeschadet des Abs. 1 ist für das öster
reichische Archäologische Institut eine Instituts
ordnung unter sinngemäßer Anwendung des 
§ 52 und des § 53 des Universitäts-Organisa
tionsgesetzes zu erstellen. 

Institut für österreichische Geschichtsforschung 

§ 25. (1) Das Institut für österreichische Ge
schichtsforschung ist eine Einrichtung des Bundes. 
Es ist in sinngemäßer Anwendung des § 2 Abs. 2 
des Universitäts-Organisationsgesetzes rechtsfä
hig. Es untersteht dem Bundesminister für 
Wissenschaft und Forschung. 
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(2) Seine Aufgaben umfassen die Förderung 
der Erforschung der österreichischen Geschichte 
und die vertiefte Ausbildung für die Forschungs
aufgaben der österreichischen Geschichtswissen
schaften unter Einschluß der historischen Hilfs
wissenschaften, insbesondere auch durch Abhal
tung von Lehrgängen, Abnahme von Staatsprü
fungen und Vergabe von Stipendien. 

§ 2.6. Der § 24 gilt sinngemäß. 

österreich ische Nationalbibliothek 

§ 27. (1) Die österreichische Nationalbiblio
thek ist eine Einrichtung des Bundes. Sie ist in 
sinngemäßer Anwendung des § 2 Abs. 2 des 
Universitäts-Organisationsgesetzes rechtsfähig. 
Sie untersteht dem Bundesminister für Wissen
schaft und Forschung. 

(2) Ihre Aufgaben umfassen insbesondere: 

1. die Sammlung und Archivierung der in 
'Österreich erschienenen oder hergestellten 
Literatur und sonstigen Informationsträger 
nach Maßgabe der hiefür geltenden gesetz
lichen Bestimmungen, 

2. die Beschaffung oder, soweit dies nicht mög
lich oder nicht tunlich ist, die Erfassung und 
Dokumentation im Ausland erschienener 
Literatur und sonstiger Informationsträger, 
die . österreich oder österreicher oder 
österreichisches Geistes- und Kulturleben 
betreffen, 

3. die Herstellung und Ar.chivierung österreich 
und österreichisches Geistes- und Kultur
leben betreffender Informationsträger, . 

4. die Beschaffung weiterer ausländischer Lite
ratur und sonstiger Informationsträger in 
Abstimmung mit den anderen wissenschaft-· 
lichen Bibliotheken, 

5. die Pflege und tunlichste Vermehrung der 
ihr aus historischen Gründen oder speziellen 
Vereinbarungen zugewachsenen Kulturgüter, 

6. die Erhaltung sowie die Aufschließung und 
Bereitstellung der gemäß Z 1 bis 5 erwor
benen Bestände für Zwecke der Wissenschaft 
und Forschung sowie für die öffentlic.~keit, 

7. die Durchführung von bibliothekarischen 
Auskunfts- und Informationsdienstleistun
gen, 

8. die Durchführung zentraler und subsidiärer 
Dienstleistungen des Bibliotheks-, Doku
mentations- und Informationswesens, insbe
sondere die Ermittlung, Verarbeitung und 
übermittlung der Daten für die ästerrei
mische Bibliographie, 

9. die zusammenfassende Durchführung ge
meinsamer Unternehmungen des Biblio
theks-, Dokumentations- und Informations
wesens, 

10. die Wahrnehmung zentraler Aufgaben der 
Ausbildung und der Weiterbildung im Bi
bliotheks-, Dokumentations- und Informa
tionswesen, 

11. die Durchführung einschlägiger Forschungen 
und Untersuchungen, 

12. die Herausgabe einschlägiger Publikationen 
und die Durchführung von Ausstellungen 
und anderen Veranstaltungen zur Bekannt
machung ihrer Bestände, 

13. die Unterstützung des Bundesministeriums 
für Wissenschaft und Forschung bei der Pla
nung des wissenschaftlichen Bibliotheks-, 
Dokumentations- und Informationswesens. 

(3) Die Durchführung von Aufgaben gemäß 
Abs. 2 Z 8 bis 13 bedarf eines Auftrages oder 
der Genehmigung durch den Bundesminister für 
Wissenschaft und Forschung. 

(4) Die im Abs. 2 Z 8 bis 13 genannten Auf
gaben können gemeinsam mit einschlägigen 
öffentlichen oder privaten Institutionen durdige
führt werden. Das Gleiche gilt für Aufgaben ge
mäß Abs. 2 Z 6, soweit diese der Erschließung 
oder der Aufschließung spezifischer Bestände 
dienen. Diesbezügliche Vereinbarungen bedürfen 
der Genehmigung durch den Bundesminister für 
Wissenschaft und Forschung. 

(5) Die österreichische Nationalbibliothek hat 
bei der Durchführung ihrer Aufgaben auf die 
Vermeidung unnötiger Überschneidungen mit der 
Tätigkeit anderer Bibliotheken sowie Dokumen
tations- und Informationseinrichtungen und auf 
die Zusammenarbeit mit diesen sowie erforder
lichenfalls auch mit ausländisch~n Einrichtungen 
zu achten. Absprachen gemäß Abs. 2 Z 4 sind 
dem Bundesminister für Wissenschaft und For
schung zur Kenntnis zu bringen. 

(6) Aufgaben, die der österreich ischen Natio
nalbibliothek· auf Grpnd anderer gesetzlicher 
Vorschriften obliegen, werden durch die Be
stimmungen dieses Bundesgesetzes nicht berührt. 

§ 28. (1) Der Bundesminister für Wissenschaft 
und Forschung hat für die österreichische 
Nationalbibliothek eine Bibliotheksordnung zu 
erlassen. Diese hat insbesondere Bestimmungen 
über die folgenden Angelegenheiten zu enthal
ten: 

1. organisator,ische Gliederung der österreichi
schen Nationalbibliothek, 

2. Richtlinien für die Benützung (einschließlich 
der Dienstleistungen gemäß § 27 Abs. 2 Z 7) 
und für die öffnungszeiten, 

3. die Ordnung und Sicherheit in der österrei
chischen Nationlbibliothek und ihre Sicher
steIlung durch Androhung bzw. Verhän
gung von angemessenen Benützungsbe
schränkungen bzw. Benützungsverboten 
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unter Beachtung des Grundsatzes der Ver
hältnismäßigkeit der Mittel, 

4. die Sicherstellung des Inventars und der Be
stände und die Leistung von Entschädigun
gen im Falle der Beschädigung, des Verlustes 
oder der Zerstörung durch den Benützer 
sowie der verspäteten Rückstellung entlehn
ter Bestände, 

5. das Berichterstattungswesen an das Bundes
ministerium für Wissenschaft und Forschung. 

(2) Nähere Regelungen über die Benützung 
sowie über die Öffnungszeiten der Österreichi
schen Nationalbibliothek sind nach Maßgabe der 
Bibliotheksordnung vom Leiter der Österreichi
schen Nationalbibliothek festzulegen (Benüt
zungsordnung). Die Benützungsordnung bedarf 
der Genehmigung durch den Bundesminister für 
Wissenschaft und Forschung. 

(3) Für die Anfertigung von Kopien ist in 
sinngemäßer Anwendung des § 7 Hochschul
taxengesetz, BGBl. Nr. 76/1972, ein Entgelt zu 
entrichten. 

(4) Für Dienstle.istungen, die die ,osterreichische 
Nationalbibliothek von anderen Einrichtungen 
erbringen läßt, sind die von diesen in Rechnung 
gestellten Entgelte vom Benützer einzuheben, 
sofern nicht in der Bibliotheksordnung pauscha
lierte Beiträge vorgesehen werden. 

(5) Soweit aus den Entgelten gemäß Abs. 3 
und Abs. 4 über die veranschlagten Einnahmen 
hinaus Mehreinnahmen anfallen, sind diese im 
Sinne der haushaltsrechtlichen Bestimmungen als 
zweckgewidmet anzusehen. 

§ 29. (1) Beim Bundesministerium für Wissen
schaft und Forschung ist zur Beratung in Ange
legenheiten der Österreichischen Nationalbiblio
thek ein "Wissenschaftlicher Beirat der Österrei
chischen Nationalbibliothek" zu bestellen. Seine 
Mitglieder sind vom Bundesminister für Wissen
schaft und Forschung für eine Funktionsperiode 
von vier Jahren zu bestellen. 

(2) Dem Wissenschaftlichen Beirat der Öster
reichischen Nationalbibliothek haben je ein 

1. von der ,osterreichischen Akademie der 
Wissenschaften, 

2. vom Fonds zur Förderung der wissenschaft
lichen Forschung, 

3. von der österreichischen Rektorenkonfe
renz, 

4. vom Bundesminister für Unterricht und 
Kunst aus dem Kreis der Vertreter der Er
wachsenenbildung, 
vorgeschlagenes Mitglied sowie 

5. der Leiter der österreichischen National
bibliothek anzugehören. 

Ein sechstes Mitglied ist ,vom Bundesminister 
für Wissenschaft und Forschung aus dem Kreis 
der Vertreter des wissenschaftlichen' Bibliotheks-, 
Dokumentations- und Inforrriationswesens zu 
bestellen. 

(3) Der Vorsitzende des Wissenschaftlichen Bei
rates der österreich ischen Nationalbibliothek ist 
vom Bundesminister für Wissenschaft und For
schung aus dem Kreis der Mitglieder zu bestellen. 

(4) Soweit vom Beirat Angelegenheiten 
einer Sammlung und sonstigen Einrichtungen der 
Österreichischen Nationalbibliothek behandelt 
werden, ist der Leiter derselben der Beratung als 
Auskunftsperson beizuziehen. 

(5) Die Geschäftsordnung für den Wissenschaft
lichen Beirat der Österreichischen N ationalbiblio
thek ist vom Bundesminister für Wissen
schaft und Forschung zu erlassen. 

Bundesmuseen 

§ 30. (1) Die Bundesmuseen sind Einrichtun
gen des Bundes ohne eigene Rechtspersönlichkeit. 
Sie unterstehen" dem zuständigen Bundesminister. 

(2) Ihre Aufgaben umfassen insbesondere: 

1. Sammeln: Planmäßiger Aufbau der bereits 
bestehenden Sammlungen durch jedes Bun
desmuseum auf seinem Fachgebiet, im Be
darfsfall Anlage neuer Sammlungen. 

2. Bewahren: Prüfung der Sammlungen nach 
dem jeweiligen Stand. der Wissenschaft auf 
ihren Erhaltungszustand und Setzung ge
eigneter Maßnahmen zur Restaurierung und 
Sicherung. 

3. Erschließen: 
a) Darbietung ausgewählter Objekte der 

Sammlungen für die öffentlichkeit durch 
ständige Schausammlungen sowie fallweise 
zusätzliche Ausstellungen, 

b) Bestimmung, Inventarisierung und Kata
logisierung der Bestände des jeweiligen 
Museums, Herausgabe wissenschaftlicher 
Publikationen sowie Forschung im Fach
gebiet des betreffenden Museums, wissen
schaftliche Begutachtung auch nicht muse
aler Bestände unter Ausschluß finanzieller 
Schä tzungsgu tach ten. 

c) Die Bundesmuseen haben auf Ersuchen 
museale Einrichtungen anderer ·Rechts
träger in ihrem Fachgebiet zu beraten. 

§ 31. (1) Für jedes Bundesmuseum ist vom 
zuständigen Bundesminister eine Museumsord-' 
nung zu erlassen. 

(2) Die Museumsordnung hat insbesondere 
nähere Bestimmungen zu enthalten über: 

1. die organisatorische Gliederung des Mu
seums, 
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WISSENSCHAFTLICHE 
GEN 

EINRICHTUN-. 2. die nähere Regelung für den Dienstbetrieb, F. 

3.die Erstellung von Arbeitsprogrammen und 
§ 35. (1) Insbesondere können nach den Bestim

mungen dieses Bundesgesetzes 
Tätigkei tsberichten, 

4. die Zusammenarbeit des Museums mit ande
ren Bundesdienststellen und mit fachver
wandten Einrichtungen. 

Bibliotheken der 
gen im Bereich 
Wissenschaft und 

wissenschaftlichen Einrichtun
des Bundesministeriums für 
Forschung und der Bundes-

museen 

§ 32. (1) Die Bibliotheken der Einrichtungen 
gemäß §§ 17 bis 31 haben bei Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben auf die Koordination und Zu
sammenarbeit mit anderen Bibliotheken unter 
Berücksichtigung der Bedürfnisse der Wissen
schaft und Forschung sowie der Offentlichkeit 
zu achten. 

(2) Für die in Abs. 1 genannten Bibliotheken 
ist unter sinngemäßer Anwendung des § 88 
Abs. 1 und 2 sowie des § 115 Abs. 3 des Uni
versitäts-Organisationsgesetzes vom Bundesmini
ster für Wissenschaft und Forschung eine Biblio
theksordnung und vom Leiter der Bibliothek 
eine Benützungsordnung zu erlassen. 

Datenschutz im wissenschaftlichen Bibliotheks-, 
Dokumentations- und Informationswesen des 

Bundes 

§ 33. Daten, die in Wahrnehmung ihrer Auf
gaben gemäß § 27 Abs. 2 und 6 notwendig sind, 
dürfen für nicht gewinngerichtete Zwecke von 
der Osterreichischen Nationalbibliothek im auto
mationsunterstützten Datenverkehr ermittelt, 
verarbeitet, übermittelt und veröffentlicht wer
den. Das gleiche gilt für die Ermittlung und Ver
arbeitung von Daten, die zur Wahrnehmung die
ser Aufgaben erforderlich sind, durch Einrichtun
gen des Bibliotheks-, Dokumentations- und Infor
mationswesens sowie für ihre übermittlung an 
die Osterreichische Nationalbibliothek. Personen
bezogene Daten über die Benützer dürfen nicht 
übermittelt werden, außer an die Osterreichische 
Nationalbibliothek zur sinngemäßen Anwen
dung des § 7 Abs. 1 Z 5 des Datenschutzge
setzes, BGBL Nr. 565/1978. 

Das Auskunftsrecht gemäß 11 des Datenschutz
gesetzes, BGBl. Nr. 565/1978, erstreckt sich nicht 
auf die übermittlung von Daten durch die 
österreichische Nationalbibliothek. 

§ 34. § 33 gilt sinngemäß für die Bibliotheks-, 
Dokumentations- und Informationsdienste der 
in den §§ 17 bis 32 genannt'en Einrichtungen 
sowie für sonstige Einrichtungen des wissen
schaftlichen Bibliotheks-, Dokumentations- und 
Informationswesens des Bundes. 

1. Dachorganisationen, innerhalb derer recht
lich selbständige wissenschaftliche· Institu
tionen zusammengeschlossen sind, 

2. Institutionen, die durch den Betrieb rechtlich 
unselbständiger Forschungseinrichtungen für 
die österreichische Wissenschaft und Wirt
schaft wesentliche· Forschungsgebiete behan
deln, 

3. Einrichtungen privatrechtlicher Natur, an 
denen der Bund oder andere Gebietskörper
schaften beteiligt sind, 

Förderungsbeiträge gemäß Abs. 2 gewährt 
werden. 

(2) Förderungsbeträge gemäß Abs. 1 können 
insbesondere gewährt werden: . 

1. zur Verbreitung wissenschaftlicher Erkennt
nisse, 

2. für die Förderung der Zusammenarbeit und 
des Erfahrungsaustausches zwischen For
schern, 

3. für die Abhaltung und Unterstützung 
wissenschaftlicher Tagungen, 

4. für internationale wissenschaftliche Zusam
menarbeit, 

5. für die Durchführung von Forschungen und 
Studien, 

6. für die Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses, -

7. für die Unterstützung wissenschaftlicher 
Zeitschriften und anderer Veröffentlichun
gen, 

8. für den Betrieb wissenschaftlicher Hilfs
dienste. 

ARTIKEL 11 

Knderungen des Forschungsförderungsgesetzes 

Das Forschungsförderungsgesetz, BGBL 
Nr. 377/1967, in der Fassung der Bundesgesetze 
BGBL Nr. 205/1970, BGBl. Nr. 224/1972 und 
BGBL Nr. 389/1973 wird wie folgt geändert: 

1. Der Name "Fotschungsförderungsfonds der 
gewerblichen Wirtschaft" wird in "Forschungs
förderungsfonds für Industrie und Gewerbe" ab
geändert. 

2. § 4 Abs. 1 lit. a, 1. Teilsatz hat zu lauten: 

"a) Förderung von Forschungsvorhaben einzel
ner oder mehrerer natürlicher Personen 
(Förderungswerber) einschließlich der Ge
währung von Forschungsbeihilfen für For
schungsvorhaben des wissenschaftlichen 
Nachwuchses auf dem Gebiete der WIssen
schaftlichen Forschung (§ 2 Abs. 1); 
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3. § 6 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Der Delegiertenversammlung gehören als 
stimmberechtigte Mitglieder an: 

a) die Mitglieder des Präsidiums (§ 8), 
b) Vertreter der Universitäten (§, 11 des Uni

versi täts-Organisationsgesetzes); jede U ni
versität mit Fakultätsgliederung hat einen 
Vertreter jeder ihrer Fakultäten zu ent
senden; die Universitäten ohne Fakultäts
gliederung haben je einen Vertreter zu 
entsenden, 

c) je ein wirkliches Mitglied der phllosophisch
historischen und der mathematisch-natur
wissenschaftlichen Klasse der österreichi
schen Akademie der Wissenschaften, 

d) je ein Vertreter der Akademie der Bilden
den Künste und jeder Kunsthochschule, ' 

e) vier vom Bundesminister für Wissenschaft 
und Forschung ernannte Vertre~er, von 
denen zwei dem Kreis der wissenschaftli
chen Einrichtungen, die Art. I,§ 35 des 
Forschungsorganisationsgesetzes ,zuzurech
nen sind, und zwei dem Kreis der Vertre
ter der Arbeitnehmer außeruniversitärer 
Forschungseinrichtungen anzugehören ha
ben, 

f)ein Vertreter der Bundeskonferenz des 
wissenschaftlichen und künstlerischen Per
sonals (§ 106 des Universitäts-Organisa
tionsgesetzes ), 

g) ein Vertreter der österreichischen Hoch
schülerschaft, 

h) je ein Vertreter des österreichischen Arbei
t~rkamme'rtages, der Bundeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft, der Präsidenten
konferenz der Landwirtschaftskammern 
und des österreichischen Gewerkschafts
bundes. 

Die in den lit. b bis h angeführt,en Vertreter 
sind für jeweils drei Jahre zu entsenden. Für 
jedes dieser Mitglieder der Delegiertenversamm
lung ist ein Stellvertreter gleichfalls für je drei 
Jahre zu entsenden. Jedes Mitglied und jeder 
Stellvertreter kann seine Funktion nur durch 
drei aufeinanderfolgende Funktionsperioden aus
üben; die Wiederentsendung für eine spätere 
Funktionsperiode ist zulässig." 

4. § 6 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Je ein Vertreter der Bundesministerien 
für Wissenschaft und Forschung und für Finan
zen sowie zwei Vertreter des Forschungsförde
rungsfonds für Industrie und Gewerbe gehören 
der Delegiertenversammlung mit beratender 
Stimme an. Je ein Vertreter der zwei vom For
schungsförderungsfonds für Industrie und Ge
werbe zu entsendenden Personen ist· von der 
Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft aus 
dem Kreis der von ihr entsandten Kuratoriums-

mitglieder des Forschungsförderungsfonds für 
Industrie und Gewerbe bzw. vom österreichi
schen Arbeiterkammertag gemeinsam mit dem 
österreichischen Gewerkschaftsbund aus dem 
Kreis der von ihnen entsandten Kuratoriums
mitglieder des Forschungsförderungsfonds für 
Industrie und Gewerbe zu bestellen." 

5. § 6 Abs. 3 lit. e hat zu lauten: 

"e) die Entsendung der im § 7 Abs. 1 lit. b, 
c und d angeführten Vertreter." 

6. § 7 Abs.l hat zu lauten: 

,,(1) Dem Kuratorium gehören als stimmbe
rechtigte Mitglieder an: 

a) die Mitglieder des Präsidiums (§ 8); 
b) je ein Vertreter jeder Universität und der 

österreichischen Akademie der Wissenschaf
ten (§ 6 Abs. 1 lit. bund c); 

c) je ein Vertreter der Akademie der Bilden
den Künste und der Kunsthochschulen (§ 6 
Abs. 1lit. d); 

d) je ein Vertreter aus dem Kreise der wissen
schaftlichen Einrichtungen, die Art. I, § 35 
zuzurechnen sind, und aus dem Kreise der 
Arbeitnehmer außeruniversitärer For
schungseinrichtungen (§ 6 Abs. 1 lit. e); 

e) der Vertreter der Bundeskonferenz des 
wissenschaftlichen und künstlerischen Per
sonals (§6 Abs. 1 lit. f); 

f) der Vertreter der österreichischen Hoch· 
schülerschaft (§ 6 Abs. 1 lit. g); 

g) die Vertreter des österreichischen Arbeiter
kammertages, der Bundeskammer der ge
werblichen Wirtschaft, der Präsidentenkon
ferenz der Landwirtschaftskammern und 
des österreichischen Gewerkschaftsbundes 
(§ 6 Abs. 1 lit. h). 

Die in lit. b, c und d angeführten Mitglieder 
des Kuratoriums sind von der Delegiertenver
sammlung aus dem Kreise der ihr angehörenden 
Vertreter der betreffenden Universitäten, der 
Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 
der Akademie der Bildenden -Künste, der Kunst
hochschul~n, der Einrichtungen gemäß Art. I, § 35 
des Forschungsorganisationsgesetzes und der 
'Arbeitnehmer außeruniversitärer Forschungsein
richtungen ~uf drei Jahre zu entsenden. Für jedes 
der in lit. b, c und d angeführten Mitglieder 
ist ein Stellvertreter gleichfalls für jeweils drei 
Jahre zu entsenden. Jedes Mitglied und jeder 
Stellvertreter kann seine Funktion nur durch 
drei aufeinanderfolgende Fun'ktionsperioden aus
üben; die Wiederentsendung für eine spätere 
Funktionsperiode ist zulässig." 

7. § 7 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,§ 7. (2) Die Vertreter der Bundesministerien 
für Wissenschaft und Forschung und für Finanz-
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zen sowie die beiden Vertreter des Forschungs
förderungsfonds für Industrie und Gewerbe 
(§ 6 Abs. 2) gehören auch dem Kuratorium mit 
beratender Stimme an." 

8. § 8 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Der Präsident und die zwei Vizepräsiden
ten sind von der Delegiertenversammlung in ge
heimer Wahl mit Zweidrittelmehrheit der anwe
senden stimmberechtigten Mitglieder auf drei 
Jahre zu wählen, und zwar der Präsident aus 
dem Kreis der Universitätsprofessoren der Uni
versitäten mit dem Sitz in Wien, die Vizepräsi
denten aus dem Kreis sämtlicher Mitglieder der 
Delegiertenversammlung. Jedes stimmberechtigte 
Mitglied kann einen Wahlvorschlag erstatten. 
Wird in zwei Wahlgängen keine Zweidrittelmehr
heit erreicht, so gilt der Kandidat als gewählt, 
der in einem weiteren Wahlgang die meisten 
Stimmen erhalten hat." \ 

9. § 11 Abs. 1 lit. a, 1. Teilsatz hat zu lauten: 

"a) Förderung von Forschungsvorhaben natür
licher und juristischer Personen (Förde
rungswerber) einschließlich der Gewährung 
von. Forschungsbeihilfen für Forschungs
vorhaben des wissenschaftlich,en Nachwuch
ses;" 

10. § 14 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,§ 14. (1) Dem Präsidium gehören als stimm
berechtigte Mitglieder elf Personen an, die vom 
Kuratorium aus dessen Mitte auf 3 Jahre gewählt 
werden. Sechs Mitglieder sind aus dem Kreise der 
von der Bundeskammer der gewerblichen Wirt
schaft entsandten Kuratoriumsmitglieder, vier 
Mitglieder aus dem Kreise der vom Österreichi
schen Arbeiterkammertag und vom Österreichi; 
sehen Gewerkschaftsbund entsandten Kurato
riumsmitglieder und ein Mitglied ist aus dem 
Kreis der von der Präsidentenkonferenz der 
Landwirtschaftskammern Österreichs entsandten 
Kuratoriumsmitglieder zu wählen. Für jedes 
stimmberechtigte Mitglied ist ein Stellvertreter, 
der derselben Kurie wie das Mitglied anzu
gehören hat, gleichfalls für jeweils drei Jahre 
zu wählen. Die stimmberechtigten Mitglieder 
des Präsidiums wählen für drei Jahre aus ihrer 
Mitte einen Präsidenten und drei Vizepräsidenten, 
wobei zwei Vizepräsidenten aus dem Kreis der 
vom Osterreichischen Arbeiterkammertag und 
vom Österreichischen Gewerkschaftsbund ent
sandten Kuratoriumsmitglieder zu wählen sind. 
Die Vertreter der Bundesministerien für Wissen
schaft und Forschung, für Handel, Gewerbe 
und Industrie, für Bauten und Technik und 
für Finanzen sowie die drei Vertreter des Fonds 
zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung 
(§ 13 Abs. 1) gehören auch dem Präsidium mit 
ber,atender Stimme an." 

11. Abschnitt IV hat zu lauten: 

"A b s c h n i t t IV 

,Behandlung gemeinsamer Angelegenheiten 

§ 17. (1) Zur Behandlung gemeinsamer Ange
legenheiten insbesondere auch zur Ents.cheidung, 
welcher der beiden Fonds für die Behandlung 
einer bestimmten Forschungsangelegenheit 'Zustän
dig ist, sofern es zwischen den ,beiden Fonds zu 
keiner gütlichen Einigung kommt und zur Be
handlung von Fragen der Verwertung von For
schungsergebnissen bei, beiden Fonds, treten 
die Präsidenten und Vizepräsidenten der beiden 
Fonds mindestens zweimal jährlich zusammen. 

(2) Bes.chlüsse bedürfen der einfachen Mehr
heit der anwesenden Mitglieder, doch kann gegen 
die Mehrheit der anwesenden Mitglieder einer 
Kurie kein Beschluß zustande kommen." 

12. § 18 Abs. 2, 1. und 2. Satz haben zu lauten: 

,,(2) Der Fonds zur Förderung der wissenschaft
lichen Forschung und der Forschungsförderungs
fonds für Industrie und Gewerbe haben bei den 
einzelnen Förderungsmaßnahmen auf die leiten
den Grundsätze und Ziele im Sinne des § 1 des 
Fors.chungsorganisationsgesetzes, sowie auf die 
von der Bundesregierung aufgrunddes For
schungsorganisationsgesetzes erstellten Planungen, 
insbesondere auf allfällige Forschungsschwerpunk
te der Bundesregierung, Bedacht zu nehmen. Die 
Förderungswürdigkeit list dabei im besonderen 
vom Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen 
Forschung nach der Bedeutung des betreffenden 
Forschungsvorhabens für die Entwicklung der 
Wissenschaften in Österreich und vom For~ 
schungsförderungsfonds für Industrie und Gewer
be nach der Bedeutung des betreffenden For
schungsvorhabens für die österreich ische Volks
wirtschaft zu beurteilen." 

13. Der Prozentsatz in § 21 Abs. 1 erhöht sich 
von 2 auf 30 /n. 

14. Nach .§ 22 wird folgende Bestimmung ein
gefügt: 

,,§ 22 a. Scheiden Mitglieder der Organe des 
Fonds zur Förderung der wissens,chaftlichen For
schung bzw. des Forschungsförderungsfonds für 
Industrie und, Gewerbe während der Dauer einer 
Funktionsperiode aus, sind nach den Bestimmun
gen über die Bestellung der Organe diese Mit
glieder für den Rest der Funktionsperiode nach
zubestellen. " 

15. Die §§ 24 und 25 treten außer Kraft. 
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ARTIKEL III 

OBERGANGSREGELUNGEN, INKRAfTTRE
TEN, VOLLZIEHUNG 

(1) Der österreichische Rat für Wissenschaft 
und Forschung und die österreichische Konferenz 
für Wissenschaft und Forschung gemäß Art. I, 
§§ 2 und 4 dieses Bundesgesetzes sind bis 
.......... zu konstituieren. 

(2) Die Organe des Fonds zur Förderung der 
wissenschaftJlichen Forschung gemäß Art. II, Z 3, 
4, 6, 7 und 8 und das Präsidium des Forschungs
förderungsfonds für Industrie und, Gewerbe ge-
mäß Art. II, Z ~ 0 sind bis ................. . 
zu konstituieren. Mit der Konstituierung dieser 

Organe endet die Funktionsperiode der bisheri
gen Organe. 

(3) § 49 Abs. 4 des Universitäts-Organisations-
gesetzes tritt außer Kraft. ' 

(4) Die übrigen Bestimmungen dieses Bundes~ 
gesetzes treten mit ....................... . 
in Kraft. 

(5) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
sind hinsichtli.ch des Art. I, § 8, § 11 Abs. 2 und 
§ 13 Abs. 3 die Bundesregierung hinsichtlich des 
Art. I, § 2, § 3 Abs. 1 und 3, § 4, § 5 und der 
§§ 15 bis 29 und des Art. II der Bundesminister 
für Wissenschaft und Forschung, im übrigen alle 
Bundesminister nach Maßgabe ihres Wirkungs
bereiches betraut. 

Erläuterungen 

1. Allgemeines 

1. Vorarbeiten und rechtspolitische Erwägungen 

Die Regierungserklärung vom 5. November 
1975 unterstreicht die Notwendigkeit der Neu
ordnung der Forschungsorganisat:ion. 

Das Bundesministerium für Wissenschaft und 
Forschung hat zur Vorbereitung einer gesetzlichen 
Neuregelung der Forschungsorganisation in 
österreich im Sinne einer kooperativen For
schungspolitik Anfang 1976 an 114 Institu
tionen und an die Mitglieder des 'Wissenschafts
forums einen Fragebogen versandt, der in 27 De
tailfragen gegliedert war. Der Fragebogen wurde 
überdies interessierten Stellen, die sich an das 
Bundesminister~um für Wis'senschaft und For
schung wandten, übermittelt und deren Stellung
nahmen mitberücksichtigt. ' 

Mit dieser Erhebung wurde die Phase I (Ana
lyse und Problemformulierung) der Vorberei
tungsarbeiten für eine gesetzliche Neuregelung 
der Forschungsorganisation in Österrei.ch einge
leitet. Für die Auswertung der Umfrage und die 
Erstellung eines diesbezüglichen Berichtes wurde 
ein Redaktionsbeirat eingesetzt. Die Ergebnisse 
der Umfrage wurden vom Bundesministerium 
für Wissenschaft und Forschung in einem Auswer
tungsbericht zusammengefaßt. Am 4. Feber 1977 
wurde die Enquete "L'age und Probleme der For
schungsorganisation in österreich" abgehalten. 
Ziel der Enquete war es, den Institutionen und 
Personen, die sich an der Umfrage beteiligt hat
ten, die Möglichkeit zu geben, ,ihre Standpunkte 
in Kenntnis des vorliegenden Materials zu er
gänzen bzw. allenfalls zu revidieren. Die Ergeb-

nisse der Enquete wurden ,in einem schriftlichen, 
Bericht zusammengefaßt. 

Ausgehend von diesen Unterlagen wurde unter 
Mitwirkung des Redaktionsbeirates der Bericht 
"Lage und Probleme der Fors,chungsorganisation 
in österreich" als Abschluß der Phase I der Vor
bereitung einer gesetzlichen Neuregelung der 
Forschungsorganisation erstellt. 

In der Phase II der Vorbereitungsarbeiten 
(Lösungsvorschläge) wurde unter Berücksichtigung 
auch der Ergebnisse der Arbeitsgemeins.chaft "For~ 
schung zwischen Konflikt und Konsens" des 
Europäischen Forums Alpbach 1977, die vom 
Bundesministerium für Wissenschaft und For
schung und dem österreichischen College gemein
sam veranstaltet wurde, der Bericht "Vorschläge 
zur Neuregelung der Forschungsorganisation in 
österreich" unter Mitwirkung des Redaktions
beirates erstellt und in einer zweiten Enquete 
"Lösungsvorschläge" am 26. April 1978 behan
delt. 

Diese beiden Berichte stellen den Endbericht 
"Forschungsorganisation in österreich (Lage -
Probleme - Lösungsvorschläge)" dar, der in ge
druckter Form vorliegt und als Materialien
sammlung für die Erstellung des vorliegenden 
Entwurfes eines Forschungsorganisationsgesetzes 
dient. ' 

Die Berichte behandeln die Lage, die Probleme 
und die Lösungsvorschläge zu den Kapiteln Fi
nanzierung und Forschungsförderungseinrichtun
gen, Planung und Koordination, Kooperation, 
Prioritäten, Erfolgskontrolle, Auswertung der 
Ergebnisse und Innovation, Ausbildung, Nach-
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wuchsförderung und Management, Informations
und Publikationswesen sowie Beratungswesen; 
Der Bericht "Vorschläge zur Neuregelung der 
Forschungsorganisation in österreich" enthält im 
Kapitel über die rechtliche Wertung einen Struk
turierungsvorschlag für ein Forschungsorganisa
tionsgesetz als Rahmengesetz, auf dem die Glie
derung des vorliegenden Entwurfes des For
schungsorganisationsgesetzes basiert. 

Ausgehend von diesem Endbericht wurde der 
Vorentwurf für eine gesetzliche Neuregelung er
stellt und den Mitgliedern des Redaktionsbei
rates, des Interministerellen Forschungskoordina
tionskomitees und den dur.ch die Bestimmungen 
des Art. I, E unmittelbar betroffenen Einrichtun
gen im September 1978 zur Vorbegutachtung 
übermittelt. Unter Berücksichtigung des V orbe
gutachtungsverfahrens und der Ergebnisse einer 
weiteren Sitzung des Redaktion~beirates, in der 
Fragen des Vorbegutachtungsverfahrens behan
delt wurden, wurde der Entwurf überarbeitet und 
im März 1979 das Begutachtungsverfahren ein
geleitet. 

Unter Bedachtnahme auf die Ergebnisse des 
Begutachtungsverfahrens wurde der vorliegende 
Entwurf erstellt, wobei insbesondere die nicht in 
den Zuständigkeitsbereich des Bundesministeri
ums für Wissenschaft und Forschung fallenden 
Angelegenheiten der Abgabenbegünstigungen 
für Forschung und Entwicklung sowie der im ur
sprünglichen Entwurf enthaltenen dienstrecht
lichen Bestimmungen von den zuständigen Res
sorts geprüft und weiterverfolgt werden. 

Die Vorbereitungsarbeiten für den vorliegen
den Entwurf des Forschungsorganisationsgesetzes 
haben sich insbesondere auch an den Zielsetzun
gen und den Durchführungserfahrungen der 1972 
von der Bundesregierung als Beilage zum Be
richt 1972 der Bundesregierung an den National
rat gemäß § 24 Abs. 3 des Forschungsförderungs
gesetzes dem Nationalrat zugeleiteten österreichi
schen Forschungskonzeption orientiert. 

Der vorliegende Entwurf enthält für I}ereiche, 
in denen gesetzliche Regelungen fehlen oder 
Konkretisierungen wünschenswert erschienen, 
Bestimmungen (Art. I des Entwurfes) und ande
rerseits eine Novellierung des Forschungsförde
rungsgesetzes 1967 (Art. 11). 

Damit bietet der Entwurf des Forschungsor
ganisationsgesetzes nach seiner Beschließung durch 
den Nationalrat seinerseits wieder die Grund
lage für die Aktualisierung und Fortschreibung 
der österreichischen Forschungskonzeption. 

2. Verfassungsrechtliche Grundlagen 

Forschung ist kein eigener Kompetenztatbe
stand der Bundesverfassung. Soweit die For
schung mit einer, dem Bund übertragenen Kom
petenz verbunden ist, ist sie, Bundessache, sonst 

Landessache. Ausschließlich Bundessache sind bei
spielsweise das Hochschulwesen und das Tech
nische Versuchswesen. Für den Bereich der Pri
vatwirtschaftsverwaltung, .dem die Forschungs
förderung weitgehend zuzurechnen ist, gilt die 
Kompetenzverteilung der Art. 10 bis 14 des 
Bundesverfassungsgesetzes gemäß Art. 17 des 
Bundesverfassungsgesetzes nicht. Der Begriff For
schung wird in diesem Gesetzentwurf im Sinne 
internationaler Definitionen, wie beispielsweise 
der OECD oder der UNESCO, verstanden. 

Im einzelnen !lind die verfassungsrechtlichen 
Grundlagen für das vorliegende Gesetz: 

a) Die privatwirtschaftlichen Bestimmungen 
(Art. I §§ 10 bis 14 und -35 sowie Art. 11 
des vorliegenden Entwurfes) beruhen so
mit auf Art. 17B-VG. 

h) Die Bestimmungen über das Hochschul
wesen (Art. I, §§ 15 und 16) basieren auf 
Art. 14 Abs. 1, B-VG. 

c) Art. I,§§ 9, 33 und 34 beruhen auf Art. I, 
§ 2 Abs. 1 (Verfassungsbestimmung) des 
Da tenschutzgesetzes. 

d) Die Bestimmungen über die wissenschaft
lichen Einrichtungen im Bereich des Bun
desministeriums für Wissenschaft und 
Forschung und über die Bundesmuseen 
(Art. I, §§ 17 bis 32) basieren auf Art. 10 
Abs. 1 Z 13 und 16 B-VG. 

e) Die Bestimmungen des Art. I §§ 1 bis 8 
gelten für den privatwirtschaftlichen und 
hoheitlichen Bereich, sind jedoch Innenbe-
stimmungen für Bundesorgane bzw. 
Organisationsvorschriften. Sie binden 
keine vom Bund verschiedene Rechtsträger. 
Die Aussagen über Grundsätze und Ziele 
des Art. I § 1 sowie die Bestimmungen 
des Art. I §§ 10 bis 14 werden gegen
über vom Bund unterschiedlichen Reehts
trägern nur wirksam, wenn sie zum In
halt privatrechtlicher Verträge zwischen 
dem Bund und Dritten über die Gewäh
rung von Forschungsförderungen und die 
Vergabe von Forschungsaufträgen gemacht 
werden. 

3. Kosten 

Die Bestimmungen dieses Gesetzes bedingen 
grundsätzlich keinen finanziellen Mehraufwand. 
Die Bestimmungen des vorliegenden Entwurfes 
streben primär eine Erhöhung der Effizienz der 
eingesetzten Bundesmittel für Wissenschaft und 
Forschung an. Es wird aber in Rechnung zu stel
len sein, daß gerade die Bedeutung von Wissen
schaft und Forschung zur Lösung' künftiger ge
sellschaftlicher, wirtschaftlicher, wissenschaftlicher, 
kultureller und sozialer Probleme die Bereitstel
lung entsprechender finanzieller und personeller 
Ressourcen rechtfertigt und verlangt. 
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H. Zu den einzelnen Bestimmungen: 

Zu Art. I, A, § 1: 

§ 1 enthält die leitenden Grundsätze des Bun
des für die Organisation und die Förderung von 
Wissenschaft und Forschung. 

schung im Sinne der gesellschaftlichen und huma
nitären Verantwortung der Wissenschaft und des 
Beitrages von Wissenschaft und Forschung zur 
Lösung gesellschaftlicher und humanitärer Anlie
gen und die Verpflichtung der Gesellschaft zur 
Bereitstellung der erforderlichen Mittel für 
·Wissenschaft und Forschung. 

§ 1 unterscheidet ähnlich wie § 1 des Allge-
meinen Hochschulstudien-Gesetzes, BGBL § 1 Abs. 2 enthält die Ziele des Bundes für 
Nr. 177/1966, zwischen leitenden Grundsätzen die Organisation und Förderung von Wissen
und Zielsetzungen. Die Ziele stellen den anzu- schaft und. Forschung. Sie sin.d aktionsbezogen 
strebenden Sachzustand dar die leitenden Grund- und verpflIChten den Bund, 1m Rahmen .der 
S:;tze thalt . h ltl'ch' B t' .. d 'Dur.chführung dieses Gesetzesentwurfes entspre-

u en en mal e es lmmungsgrun e . . d 
für die Durchführungsinstrumente, die zur Er- chende .!"laßnahmen zu setz~n: Die leiten en 
reichung der Ziele eingesetzt werden sollen. Sie Grundsa:~e ~age~en determlmeren d~s Or~
zeigen die Motivation des Gesetzesentwurfes nungsgefug.e fur diese Maß~ahme und b~eten die 
auf und geben damit Hinweise für die Interpre- InterpretatlOnsgrundlage fur den vorhegenden 
tation. Gesetzentwurf. 

Neben der verfassungsrechtlich verankerten 
Freiheit der Wissenschaft und ihrer Lehre wur
den als weitere Grundsätze die Vielfalt wissen
schaftlicher Meinungen und Methoden, die ge
sellschaftliche Bedeutung von Wissenschaft und 
Forschung, die Kooperation zwischen universi
tärer und außeruniversitärer Forschung und die 
Bereitstellung angemessener Mittel für Wissen
schaft und Forschung gesetzlich verankert. 

Letzterer Grundsatz stellt keinesfalls eine Prä
judizierung des jeweiligen Bundesfinanzgesetz
gebers im Hinblick auf Art. 51 Abs. 1 B-VG 
dar, sondern bringt zum Ausdruck, daß die Er
reichung des anzustrebenden Sachzustandes, wie 
er durch die Ziele definiert ist, nur im Rahmen 
entsprechender finan;ieller und personeller Kapa
zitäten möglich ist. Dieser Grundsatz beinhaltet 
somit eine Absid1erungserklärung des Gesetzge
bers, keinesfalls aber eine Vorwegnahme der vom 
Gesetzgeber im Rahmen des jeweiligen Bundes
finanzgesetzes dem Grund und der Höhe nach 
festzulegenden Bundesmittel für Wissenschaft und 
Forschung. 

Die leitenden Grundsätze beruhen auf den 
überlegungen innerhalb der Verbereitungsarbeit
ten für die gesetzliche Neuregelung. Sie gehen 
davon aus, daß Wissenschaft und Forschung 
heute weltweit als Investitionen zur Sicherung 
des Wohlstandes der Bevölkerung und für eine 
bessere Zukunft angesehen werden. Wissenschaft 
und Forschung dienen sowohl dem Erkenntnis
fortschritt als solchem als auch dem Identifizieren 
von Zielen und dem Aufzeigen von Lösungs
alternativen für Aufgaben der allgemeinen Staats
und Gesellschaftspolitik sowie der einzelnen 
Sachbereichspolitiken, wie der Wirtschaftspolitik, 
der Sozialpolitik, der Kulturpolitik usw. Sie ent
halten die wissenschaftsimmanenten Grundsätze, 
die Freiheit der Wissenschaft, die Vielfalt wissen
schaftlicher Meinungen und Methoden sowie die 
wissenschaftsexternen Grundsätze, die gesell
schaftliche Bedeutung von Wissenschaft und For-

Die leitenden Grundsätze und die Ziele binden 
den Bund, nicht jedoch bundesexterne Bereiche. 
Sie beziehen sich auf die Forschungsorganisation 
innerhalb des Bundes sowie auf die Forschungs
organisation von Rechtsträgern, die vom Bund 
zu diesem Zwecke geschaffen wurden und ent
halten die Bedingungen für die Gewährung von 
Forschungsförderungen durch den Bund sowie 
für die Vergabe von Forschungsaufträgen durch 
den Bund an Dritte. 

Die Ziele beinhalten in Abs. 2 Z 2 und 4 
sowie die Grundsätze in Abs. 1 Z 3 al.!ch die 
überlegung, daß Forschung und Entwicklung 
immer mit Bildung~prozessen verbunden sind 
und damit das Postulat der "Bildung durch For
schung", das einerseits die Transparenz der Er
gebnisse von Wissenschaft und Forschung und 
andererseits die Einbeziehung der von den Er
gebnissen von Wissenschaft und Forschung Be
troffenen in den Gesamtprozeß verlapgt. 

Zu Art I, B: 

Der Art I, B enthält Bestimmungen über die 
Errichtung eines österreichischen Rates für 
Wissenschaft und Forschung sowie einer öster
reichischen Konferenz ·für Wissenschaft und For
schung und über die Einrichtung eines Bericht
wesens, das die erforderliche Grundlage für eine 
wirksame Koordination bieten soll. 

Innerhalb der Vorbereitungsarbeiten für eine 
gesetzliche Neuregelung der Forschungsorganisa
tion in österreich wurde sowohl von Vertretern 
des Staates als auch der Wissenschaft und der 
Wirtschaft die Schaffung ~ines umfassenden Be
ratungsorganes für wesentlich angesehen. 

In der Diskussion wurde dabei von einem 
ModeIl einerseits ausgegangen, in dem auf Grund 
ihrer persönlichen Qualifikationen berufene 
Fachwissenschafter eine Art "Rat der Weisen" 
bilden sollten und andererseits von einem Mo
dell, in dem institutionell entsandte Vertreter der 
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Wissenschaft, Wirtschaft und des Staates vertre
ten sein soUten. Der vorliegende Gesetzesentwurf 
hat eine Mittellösung gesucht, indem er einen 
österreichischen ,Rat für Wissenschaft und For
schung vorsieht, dem Personen angehören, die 
im Bereich der Forschung und Forschungspolitik 
qualifiziert sind, wobei jedoch der österreichi
schen Akademie der Wissenschaften, der Rekto
renkonferenz und dem Fonds zur Förderung der 
wissenschaftlichen Forschung und dem For
schungsförderungsfonds für Industrie und Ge
werbe ein Vorschlagsrecht für je einen Vertreter 
eingeräumt wird und andererseits, daß eine 
österreichische Konferenz für Wissenschaft und 
Forschung, der darüber hinaus institutionell ent
sandte Vertreter angehören, geschaffen werden 
soll. Dem österreichischen Rat für Wissenschaft 
und Forschung obliegt die Beratung der Bundes
regierung in grundsätzlichen Angelegenheiten 
von Wissenschaft und Forschung und hinsicht
lich der Erstellung des jährlichen Berichtes der 
Bundesregierung an den Nationalrat sowie die 
Beratung und Erstattung von Vorschlägen an 
die Bundesregierung und die Bundesministerien 

,in einzelnen Angelegenheiten von Wissenschaft 
und Forschung sowie die Berichterstattung über 
seine Tätigkeit an die österreichische Konferenz 
für Wissenschaft und Forschung. Dieser obliegt 
die Beratung und Erstellung eines Berichtes über 
die Tätigkeit des österreichischen Rats für Wis
senschaft und Forschung sowie die Beratung der 
Bundesregierung hinsichtlich welcher Fragen sie 
den österreichischen Rat für Wissenschaft und 
Forschung beauftragen soll. Durch diese Kon
struktion soll die Information über die Ergeb
nisse der Beratungen des österreichischen Rates 
für Wissenschaft und Forschung gegenüber den 
institutionell entsandten Vertretern der Wissen
schaft, der Wirtschaft und des Staates gewähr
leistet werden. 

Zu§ 2: 

Im Sinne der Vorberatungen umfassen die 
Funktionen, des, österreichischen Rates für 
Wissenschaft und Forschung sowohl die Beratung 
der Bundesregierung als auch die Beratung von 
einzelnen Bundesministern. Organisatorisch wur
de der Rat in Anlehnung an den Rat für auswär
tige Angelegenheiten (BGBL Nr. 33/1976) und 
den Landesverteidigungsrat (BGBL Nr. 181/1955 
in der Fassung von BGBL Nr. 385/1977) dem 
Bundesministerium für Wissenschaft und For
schung zugeordnet. 

Den Vorsitz im österreichischen Rat für Wis
senschaft und Forschung führt der Bundesmini
ster für Wissenschaft und Forschung oder ein 
von ihm beauftragtes Mitglied. Analog anderen 
Beratungsorganen wurden im Gesetz bereits 
Grundsätze für die Geschäftsordnung, die der 
Rat zu beschließen hat und die der Genehmi
gung des Bundesministers bedarf, festgehalten. 

Die in Abs. 8 vorgesehene' Beiziehung weiterer 
Experten in bestimmten Angelegenheiten kann 
,durch Beschlußfassung des Rates oder ex präsidio 
erfolgen. 

Zu § 3: 

§ 3 enthält die Aufgaben des österreichi
schen Rates für Wissenschaft und Forschung. 
Abs. 1enth~lt die Beratung der Bundesregierung 
in grundsätzlichen Angelegenheiten von Wissen
schaft und Forschung, wobei demonstrativ die 
Festlegung von Förderungsschwerpunkten, die 
Förderung und die internationale Kooperatrion 
sowie die Erstellung des Berichtes gemäß§ 8 an 
den Nation'alrat aufgezählt wurden. Im Gegen
satz zu Abs. 2, wo die Beratung bzw. die Er
stattung von Vorschlägen an die Bundesregierung 
und die Bundesministerien einzelnen Angelegen
heiten von Wissenschaft 'und Forsd1Ung als Auf
gabe des Rates genannt wird, handelt es sich 
im Aufgabenbereich des Abs. 1 um primär for
schungspolitische Fragestellungen (im Aufgaben
bereich von Abs. 2 dagegen um einzelne Sach
fragen von Wissenschaftsgebieten). 

Der Begriff der Beratung setzt grundsätzlich 
ein Ersuchen des zu Beratenden voraus und kann 
von unterschiedlichem Konkretisierungsgrad 
sein. Der Begriff der Erstattung von Vorschlä
gen setzt einen bestimmten Konkretisierungs
grad voraus, sie kann grundsätzlich auf Ersuchen 
sowie auf Eigeninitiative erfolgen. ' 

In Abs. 3 wird im Zusammenhang mit den 
Bestimmungen des§ 5, der den Aufgabenbereich 
der österreich ischen Konferenz für Wissenschaft 
und Forschung festgelegt, die Berichterstattung 
über die Tätigkeit an diese Konferenz vorgese
hen. 

Abs. 2 räumt dem österreichischen Rat für 
Wissenschaft und Forschung ein Begutachtungs
recht ein und Abs. 3 enthält analog' beispiels
weise den Bestimmungen im Volksgruppengesetz 
(BGBL Nr. 396/1976) über die Volksgruppen
beir~te die Möglichkeit der Inanspruchnahme des 
Rates durch Landesregierungen, wenn er von 
diesen dazu aufgefordert wird. 

Parallel dazu wird in Art. II anstelle des bis
herigen österreichischen' Forschungsbeirates, dem 
lediglich Vertreter der beiden Forschungsförde
rungsfonds angehören und dessen .Aufgaben nun
mehr im wesentlichen der Rat für Wissenschaft 
und Forschung wahrnimmt,. vorgesehen, daß 
künftig die Präsidenten und Vizepräsidenten der 
beiden Forschungsförderungsfonds zur Behand
lung gemeinsamer Angelegenheiten zusammen
treten. 

Zu § 4: 

§ 4 regelt die Errichtung einer "öster
reichischen Konferenz für Wissenschaft und For-
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schung", der die Mitglieder des österreichischen 
Rates für Wissenschaft und Forschung sowie 
institutionell bestimmte Vertreter anzugehören 
haben. Die Bundesländer können in diese Kon
ferenz ein~n Vertreter entsenden. 

Abs. 3 normiert eine sinngemäße Anwendung 
der GeschäftsordnJ,lngsregelungen für den öster
reichischen Rat für Wissenschaft und Forschung, 
wobei jedoch durch den Einleitungssatz, wonach 
Beratungsergebnisse der Bundesregierung zur 
Kenntnis zu bringen sind, davon auszugehen 
sein wird, daß die Fälle formaler Beschlußfassun
gen in der Konferenz kaum auftreten dürften, 
da der Begriff "Beratungsergebnisse" den Ge
samtbereich der Diskussionen innerhalb des Er
weiterten Rates umfaßt. 

Zu § 5: 

§ 5 regelt die Aufgaben der österreichischen 
Konferenz für Wissenschaft und Forschung. 

, Im Sinne der der Schaffung beider Beratungs
organe zugrundeliegenden Konzeption hat die 
österreichische Konferenz für Wissenschaft und 
Forschung die Ergebnisse der Tätigkeit des 
österreichischen Rates für Wissenschaft und For
schung zu beraten und eine Stellungnahme dazu 
auszuarbeiten unä insbesondere die Bundesregie
rung zu beraten bzw. ihr Vorschläge zu erstat
ten, hinsichtlich welcher Angelegenheiten, von 
Wissenschaft und Forschung die Bundesregierung 
den österreichischen Rat für Wissenschaft und 
Forschung gemäß § 3 Abs. 1 beauftragen soll. 
Durch den Hinweis auf § 3 Abs. 1 wird gleich
zeitig normiert, daß -es sich dabei um grund
sätzliche Angelegenheiten von Wissenschaft und 
Forschung handeln muß. 

Zu § 6: 

§ 6 enthält die Verpflichtung, dem Bun
desminister für Wissenschaft und Forschung über 
den Einsatz von Bundesmitteln für die Errich
tung und den Ausbau wissenschaftlicher Einrich
tungen, für Einzelforschungsvorhaben und über 
die Betrauung von nachgeordneten Dienststellen 
des Bundes mit der dauernden oder zeitweiligen 
Durchführung wissenschaftlicher Arbeit oder 
deren Einrichtung dafür zu berichten., 

Zu § 8: 

§ 8 regelt die Berichterstattung, die bis
her im § 24 des Forschungsförderungsgesetzcs 
enthalten war. Danach legt die Bundesregierung 
jährlich gern Nationalrat einen umfassenden Be
richt über die Lage und Bedürfnisse der For
schung in österreich vor, der auch die Maß
nahmen zu enthalten hat, die zur Förderung 
der Forschung notwendig sind. Die bisherigen 
Bestimmungen des § 25 des Forschungsförde
rungsgesetzes sind über den Bereich der beiden 
Forschungsförderungsfonds hinaus in § 1 Abs. 1 
Z 5 für den gesamten Forschungsbereich nor
miert. Parallel dazu werden daher durch Art. II 
die Bestimmungen der bisherigen §§ 24 und 25 
des Forschungsförderungsgesetze$ aufgehoben. 

Zu § 9: 

Entsprechende Informationen über die 
Gewährung von Forschungsförderungen bzw. 
die Vergabe von Forschungsaufträgen durch den 
Bund, wie sie in § 9 aufgezählt werden, sind 
sowohl Voraussetzung für eine Koordination 
zwischen den einzelnen Förderungs- bzw. Verga
bestellen als auch für die Verwertung der Ergeb
nisse dieser Forschungsvorhaben. Wenngleich die 
Ermittlung und Verarbeitung dieser Daten be
reits auf grund des § 6 des Datenschutzgesetzes 
möglich wäre, da es sich bei der Koordination 
um eine gesetzliche, dem Bundesministerium für 
WissensChaft und Forschung übertragene Aufgabe 
handelt, wäre die übermittlung und Veröffent
lichung dieser Daten im Sinne des § 7 des Daten
schutzgesetzes nur eingeschränkt (übermittlung 
an Organe des Bundes, der Länder, der Gemein
den einschließlicli der Körperschaften des öffent
lichen Rechtes, insoweit sie für den Empfänger 
zur Wahrnehmung de'r ihm gesetzlich übertra
genen Aufgaben eine wesentliche Voraussetzung 
bilden würden) zulässig. Daher wurde mit § 9 
eine Regelung getroffen, die für die dort ange
führten Daten die Ermittlung, Verarbeitung und 
übermittlung einschließlich der Veröffentlichung 
im Sinne des Datenschutzgesetzes zuläßt. Diese 
re~htliche Regelung ist im Sinne des § 1 Abs. 2 
des Datenschutzgesetzes unter dem Aspekt zu
lässig, daß es sich um einen Vorgang handelt, 
der zum Schutz der Rechte und Freiheit anderer 
sowie für das wirtschaftliche Wohl des Landes im 
Sinne des Art. 8 Abs. 2 der Europäischen Kon-

Zu § 7: vention zum Schutz der Menschenrechte und 
§ 7 enthält die Grundzüge eines einheit- Grundfreiheiten erforderlich ist. Durch die 

lichen Berichterstattungswesens für den bun- Offenlegung dieser Daten wird nicht nur die 
desinternen Bereich sowie über die Verwendung Verwertung in wirtschaftlidler Hinsicht erleich
von Bundesmitteln, die zur Durchführung tert, sondern auch den berechtigten Interessen 
wissenschaftli.cher Arbeiten an vom Bund ver- der Staatsbürger entsprodlcn, darüber informiert 
schiedene Rechtsträger gegeben wurden, und sieht zu sein, wer für welche Forschungsobjekte' in 
vor, daß diese Berichte dem Bundesminister für welcher Höhe öffentliche Mittel bekommt, wo 
Wissenschaft und Forschung zur Kenntnis zu die Abschlußberichte aufliegen und welche Ver-
bringen sind. I wertungen erfolgten. 
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Zu Art. I, C: 

Für Forschungsförderungen und Forschungs
aufträge der Bundesdienststellen, die nicht ge
setzlich, wie beispielsweise für den Bereich der 
W ohnbau- und Straßenforschung, geregelt sind, 
wurden von der Bundesregierung am 2. Septem
ber 1975 bundeseinheitliche Rahmenrichtlinien 
beschlossen. Der Art. I, C schafft nunmehr für 
Forschungsförderungen und Forschungsaufträge 
der Bundesdienststellen, die nicht bereits anders
wo gesetzlidl geregelt sind, eine Rechtsgrundlage, 
wobei für den Bereich der Förderungen eine 
Harmonisierung mit dem Forschungsförderungs
gesetz vorgenommen wurde. 

§ 14 sieht vor, daß bei Aufträgen und För
derungen des Bundes, die sich nicht als For
schungsförderungen oder Forschungsaufträge im 
Sinne dieses Gesetzentwurfes darstellen, auch 
auf die mögliche Verwertung von Forschungser
gebnissen Bedacht genommen wird. 

Zu § 10: 

Die Definition der Forschungsförderung geht 
grundsätzlich von der in den Allgemeinen Rah
menrichtlinien für die Gewährung der Förderun
gen aus Bundesmittcln, Amtsblatt der Osterrei
chischen Finanzverwaltung, Nr. 136/1977, ent
haltenen aus, Der im § 10 geregelte Förderungs
bereich umfaßt Leistungen im Bereich der Wis
senschaft und Forschung, aber auch Förderungen 
für wissenschaftliche Veranstaltungen, für wissen
schaftliche Ausstellungen, für wissenschaftliche 
Publikationen, für wissenschaftliche Dokumenta
tion und Information sowie zur Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses. 

Zu § 11: 

§ 11 rezipiert die technischen Bestimmungen 

Zu §14: 

Bei sonstigen Aufträgen des Bundes und bei 
Förderungen des Bundes für Zwecke der sozialen 
und wirtschaftlichen Entwicklung, die nicht un
ter die Bestimmungen der §§ 10 und 12 dieses 
Gesetzentwurfes fallen, soll durch diese Bestim
mung erreicht werden, daß allfällige mögliche 
Verwertungen von Ergebnissen von Wissenschaft 
und Forschung bei einer Bestimmung des Best
anbots bei Aufträgen bzw, bei der Ents.cheidung 
über die Gewährung von Förderungen mitbe
rücksichtigt werden. Demgem~ß ist das Bestan
gebot bei Aufträgen nicht nur nach dem Ange
botspreis, der Eignung des Bieters und dem tech
nischen Wert des Anbotes festzulegen, sondern 
auch darauf Bedacht zu nehmen, ob gegebenen
falls im Rahmen des Projekts auch eine Verwer
tung von Ergebnissen von Wissenschaft und For
schung im Inland erfolgen wird. Eine ähnliche 
Bestimmung' war bereits im § 24 des Entwurfes 
für ein Vergabegesetz des Bundes, 1246 Blg 
NR XI. GP, vorgesehen. Ebenso wird bei der Be
urteilung der Kosten von Förderungen für 
Zwecke der Wirtsduftsentwicklung mitzuberück
sichtigen sein, ob allfällig im Rahmen eines sol
chen Förderungsansuchens auch eine Verwertung 
von Ergebnissen von Wissenschaft und Forschung 
im Inland gegeben ist. 

Zu Art. I, D: 

der Vergabe von Forschungsförderungen des 
Forschungsförderungsgesetzes für den Bereich der Zu § 15: 
unmittelbar von Bundesdienststellen vergebenen § 49 Ab 4 dU' '.. 0 " 

Art, I, D enthält im Sinne des § 49 des Uni
versitäts-Organisationsgesetzes Konkretisierungs
bestimmungen für die übernahme von wissen
schaftlichen Arbeiten im Auftrage Dritter durch 
Universitäten und analoge Regelungen für die 
Akademie der Bildenden Künste und die Kunst
hochschulen und regelt Vereinbarungen mit aus
ländischen Universitäten, Hochschulen und Aka
demien. 

F·· d I b" I . d' s. es mversltats- rgamsatlOnsge-
or erungen ana og eISple swelse en Bestlm- h"1 B . "b d' üb h 

d d h b f ·· d setzes ent a testImmungen u er Ie erna me 
. mungen es § 5 es Wo n au or erungsgesetzes.. ch f I'ch Ab' . A f D ' 
b d d d ß d ch 

WIssens a tIer reIten 1m u trage ntter 
zw, es § 6 es Bun esstra engesetzes, Da ur d ' f ch I d "h 

11 ' . h 'I'ch V 'f" d' un verweIst au no zu er assen e na ere ge-
so eme em elt 1 e organgswelse ur Ie vom I'ch B ' § 15 "b' d 

d d
' .. ' setz 1 e estlmmungen. u erlllmmt un 

Bun lrekt vergebenen Forderungen und dIe k k .. d' B . d b 'h ' , .. on retiSlert lese estlmmungen un eZle t SIe 
von den belden Forschungsforderungsfonds ge- I 'ch ., f d' K tl ch ch I d d' "h'" g el ZeItig au Ie uns 10 s u en un le 
wa rten Forderungen sIchergestellt werden. Akademie der Bildenden Künste, 

Zu § 12: 

§ 12 definiert Forschungsaufträge und Aufträge 
über sonstige wissenschaftliche Untersuchungen 
(Expertengutach ten). 

Zu § 13: 

§ 13 regelt die Grundzüge für die Vergabe 
von Forschungsaufträgen und Aufträgen über 
sonstige wissenschaftliche Untersuchungen (Ex
pertengutachten) und die Vereinbarung der vom 
Bund zu zahlenden Gegenleistung, 

Dementsprechend wird der bisherige § 49 
Abs. 4 des Universitäts-Organisationsgesetzes mit 
Art, III des vorliegenden Gesetzentwurfes auf
gehoben. 

Abs. 1 stellt klar, daß auch andere Bundes
dienststellen den Universitäten (Hochschulen) 
Aufträge zur Durchführung wissenschaftlicher 
Arbeiten geben können und Abs. 4, letzter Satz, 
daß der Bundesminister für Wissens.chaft und 
Forschung den Universitäten, Fakultäten, Institu
ten und besonderen Universitätseinrichtungen, 
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den Kunsthod:rschulen, ihren Abteihmgen und In
stituten sowie der Akademie der Bildenden Kün
ste und ihren Institutionen Aufträge zur Durch
führung wissenschaftlicher Arbeiten geben kann, 
die den Bestimmungen der §§ 12 und 13 dieses 
Gesetzentwurfes entsprechen. In diesem Fall 
würde auch ein Anspruch auf Honorar bestehen. 

Die ad-persollam übernahme von Forschungs
aufträgen oder sonstigen Gutachten durch Hoch
schulbedienstete bleibt von diesen Bestimmungen 
unberührt und wird dur,ch die entsprechenden 
dienstrechtiichen Bestimmungen geregelt. 

Zu § 16: 

§ 16 regelt den Abschluß von Vereinbarungen 
zwischen inländischen Universitäten, inlän
dischen Kunsthochschulen und der Akade
mie der Bildenden Künste mit ausländischen 
Universitäten, HochsChulen und Akademien 'über 
die Durchführung wissenschaftlicher Arbeiten. 
Die vorherige Vorlage solcher Vereinbarungen 
umfaßt sämtliche diesbezügliche Vereinbarungen, 
unbeschadet ihrer Form oder Rechtsnatur. Die 
Zustimmung kann allerdings nur gegeben wer
den, wenn es sich um riach dem Privatrecht zu 
beurteilende Verträge handelt, da für öffentlich
rechtliche Verträge die diesbezüglichen Rec..J.ltS
bestimmungen gelten. Eine vorherige Vorlage 
aber auch von Verträgen, die dem Privatrecht 
unterliegen, ist auch aus außenpolitischen Grün
den wesentlich, um eine diesbezügliche Beur
teilung zu ermöglichen. Es handelt sich jeden
falls dabei um Vereinbarungen, die von den 
zuständigen Hochschulorganen namens des Bun
des und nicht im Rahmen ihrer Rechtspersönlich
hit gem~iß § 2 Abs. 2 U-OG geschlossen wer
den. 

Zu Art. I, E: 

Art. I, E enthält Rechtsregelungen für die 
Geologische Bundesanstalt, die Zentralansalt für 
Meteorologie und Geodynamik, das Österreichi
sche Archäologische Institut, das Institut für 

, Österreia.1.ische Geschichtsfors,chung, die Bundes
museen und die österreichische Nationalbiblio
thek sowie über den Datenschutz im wissenschaft
lichen Bibliotheks-, Dokumentations- und Infor
mationswesen des Bundes. 

Zu § 17 bis § 20: 

Die Bedeutung und die Notwendigkeit der Re
organisation des geologischen Staatsdienstes 
führten zur Einsetzung eines diesbezüglichen Pro
jektteams durch den Bundesminister für Wissen
schaft und Forschung und zur Erteilung von 
Aufträgen zur Durchführung internationaler 
Gutachten zur Reorganisation der Geologischen 
Bundesanstalt. Die Neuregelung der Aufgaben 
und Organisation der Geologisc..h.en Bundesan
stalt beruht insbesondere auf Teil 2 des interna
tionalen Gutachtens, der die Ziele, Aufgaben und 

künftige Organisation der Geologischen Bundes
anstalt umfaßt. Die Rechtsform der Geologischen 
Bundesanstalt sowie die Erlassung einer Anstalts
ordnung und der Tarifbestimmungen lehnt sich 
an die Regelung des Bundesgesetzes vom 28. No
vember 1974 über wasserwirtschaftliche Bundes
anstalten, BGBl. Nr. 786, an. 

Die Bestimmungen des Lagerstättengesetzes, 
BGBl. Nr. 246/1947, das insbesondere Zutritts
rechte der Geologischen Bundesanstalt sowie Ver
pflichtungen zur Meldung bestimmter Untersu
chungen, Bohrungen usw. enthält, werden durch 
diese Neuregelung nicht berührt. Die Regelungen 
der seinerzeitigen Allerhöchsten Entschließung 
vom 15. November 1849 betreffend Erridltung 
einer Geologis.chen Reichsanstalt nach dem An
trage des Ministers für Landeskultur und Berg
wesen, die infolge der Rechtsüberleitung im Ge
setzesrang steht, werden dagegen aufgehoben, wo
bei die gemäß dieser Entschließung der Geologi
schen Bundesanstalt übertragene Funktion, ein 
Museum über Mineralien, Erdarten, Gesteine, 
Erze, Versteinerungen und Pflanzenabdrücke zu 
führen, dem Naturhistorischen Museum über
tragen wird. 

Zu § 21 und § 22: 

Analog der Regelung der §§ ,17 ff. werden 
Rechtsform, Aufgabe und interne Organisation 
der Zentralanstalt für Meteorologie und Geody
namik geregelt. 

Zu § 23 und§ 24: 

Das mit kaiserlicher Entschließung vom 
15. März 1897 geschaffene Österreichische Ardläo
logische Institut hat die Aufgabe, archäologische 
Forschungen durchzuführen. Nach den vom Bun
desministerium für Unterricht genehmigten Sta
tuten für das Österrei.chisd1e Archäologische In
stitut vom 30. Mai 1961 stellt es ein eigenes For
schungsinstitut dar, das seinen Sitz an d~r Philo
sophischen Fakultät der Universität Wien hat. 
Die §§ 23 und 24 regeln die Rechtsform und 
halten die Aufgaben fest. Dem Institut wird in 
sinngemäßer Anwendung des § 2 Abs. 2 
des Universitäts-Organisationsgesetzes partielle 
Rechtsfähigkeit eingeräumt und seine interne Or
ganisation richtet sich, ausgenommen die Bestel
lung des Leiters, nach den Bestimmungen über 
die interne Organisation von Universitätsinstitu
ten (§§ 52 und 53 des Uniyersitäts-Organisations
gesetzes). 

Zu § 25 und § 26: 

Das Institut für Österreichische Geschichtsfor
schung ist nach seinen vom Bundesministerium 
für Unterricht genehmigten Statuten vom 18. Juni 
1963 eine mit der Philosophischen Fakultät der 
Wiener Universität verbundene, dem Bundesmi
nisterium für Wissenschaft und Forschung un-
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mittelbar unterstehende Einrichtung. Die §§ 25 
und 26 regeln analog den §§ 23 und 24 Re.chts
form, Aufgabenbereich und interne Organisation 
des Institutes für Österreichische Geschichtsfor
schung. 

Zu den §§ 27 bis 29: 

Die österreichis,che, Nationalbibliothek ist im 
Jahre 1919 aus der ehemaligen Hofbibhiothek 
hervorgegangen. Neben der Eigentumsfrage hin
sichtlich der ehemaligen Hofbibliothek, auf die 
sich der Abschnitt II (§§ 5 ff) des heute ein 
Bundesverfassungsgesetz bildenden Gesetzes vom 
3. April 1919, StGBl. Nr. 209, betreffend die 
Landesverweisung und die übernahme des Ver
mögens des Hauses Habsburg-Lothringen bezieht, 
sowie neben dienstrechtli.chen Vorschriften gibt 
es eine einzige Rechtsnorm auf Gesetzesstufe, die 
'die Österreich ische Nationalbibliothek betrifft, 
nämlich § 21 Pressegesetz, BGBL Nr. 218/1922, 
welche die Ablieferung von Freistücken in öster
rei.ch verlegter oder gedruckter Druckwerte an die 
österreichische Nationalbibliothek regelt. 

Im Zusammenhang mit der im Jahre 1971 
durch das Bundesministerium für Wissenschaft 
und Forschung in Angriff genommenen Biblio
theksreform wurde die Sc.'-1affung ausrei.chender 
gesetzlicher Grundlagen für die wissenschaftlichen 
Bibliotheken des Bundes als eine der wichtigsten 
Zielsetzungen erkannt. Einen ersten entscheiden
den S.chritt hiezu bildeten die im Universitäts-Or
ganisationsgesetz, BGBL Nr. 258/1975, veran
kerten Bestimmungen über die Universitätsbiblio
theken sowie die diesen angeglichenen Bestim
mungen der Novelle zum Kunsthochschul-Orga
nisationsgesetz vom 18. Jänner 1978, BGBL 
Nr. 58,' betreffend die Kunsthochschulbibli'o
theken. In diesen gesetzlichen Bestimmungen 
werden die Aufgaben, die Organisation und 
,die Benützung der betroffenen Bibliotheken 
sowie ihre Zusammenarbeit in ri.chtungsweisender 
Form "geregelt. Mit dem vorliegenden Entwurf 
eines Fbrschungsorganisationsgesetzes sollen die 
erforderlichen gesetzlichen Regelungen für die 
österreÜhische Nationalbibliothek geschaffen wer
den. DJbei ist zu berücksi.chtigen, daß der Be
reich de~ von der österreichischen Nationalbiblio
thek wdhrgenommen Aufgaben, der durch die in 
Aussicht genommene gesetzliche Regelung keine 
Änderuhgen erfahren sollte, nur zu einem, wenn 
auch se1r bedeutenden Teil, unmittelbar den Be
dürfnissen der Wissenschaft und Forschung zu 
dienen Ihat, daß der Österreichischen National
bibliothek darüber hinaus aber auch zahlreiche 
weitere lAufgaben im Rahmen der Kulturpol~tik 
zukommen, wie insbesondere in der FunktIOn 
als ArdÜv und Dokumentationsstelle des öster
reichiscHen Geistesschaffens und der Bewahrung 
von Ku1turgü~ern sowie weiters in ihren Auf
gaben für die Erwachsenenbildung, die beruf
liche F1rt- und Weiterbildung und allgemein in 

der Informationsvermittlung über den Bereich 
der wissens.chaftlichen Forschung hinaus. Da die
se Aufgaben aber in einem engen Zusammenhang 
mit der unmittelbar wissenschaftsbezogenen Funk
tion der Österreichischen Nationalbibliothek ste
hen ist der Entwurf des Forschungsorganisa
tio~sgesetzes für die gesetzliche Verankerung der 
Österreichischen Nationalbibliothek rechtssyste
matisch durchaus geeignet, zumal auch im Uni
versitäts-Organisationsgesetz neben der universi
tätsbezogenen Funktion der Universitätsbiblio
theken ihre darüber hinausgehenden Aufgaben 
als öffentliche wissenschaftliche Bibiliotheken aus
drücklich Erwähnung finden. 

Die in den §§ 27 bis 29 enthaltenen Regelun
gen lehnen sich an die für die Universitätsbiblio
theken geltenden Regelungen des Universitäts
Organisationsgesetzes an. Sie bezwecken im we
sentlichen eine einwandfreie Legalisierung des 
derzeitigen Zustandes; auf Reformmaßnahmen 
zielen insbesondere die Betonung der Zusammen~ 
arbeit im Bibliotheks-, Dokumentations- und 
'Informationswesen (§ 27 Abs. 2 Z 4, 8, 9 und 
10 sowie Abs. 4) sowie die der österreichischen 
Nationalbibliothek obliegenden Forschungs- und 
Planungsaufgaben (§ 27 Abs. 2 Z 11) und die 
in § 29 vorgesehene Möglichkeit der Einsetzung 
eines Beirates der Österreichischen Na~ionalbiblio
thek ab. 

Die Bindung der Aufgaben gemäß § 27 Abs.2 
Z 8 bis 13 an einen Auftrag oder eine Geneh
migung des Bundesministers für Wissenschaft und 
Forschung erscheint erforderlich, um die Ein
bindung der das gesamte Bibliotheks-, Dokumen
tations- und Informationswesen betreffenden 
Tätigkeiten in den bibliotheks- und informa
tionspolitischen Gesamtzusammenhang sicherzu
stellen. Soweit es die Forschungstätigkeit be
trifft, zielt die Bestimmung nicht auf eine ~in
schränkung der verfassungsrechtlich gewährIe~
steten Freiheit der Wissenschaft, sondern auf die 
notwendige Abgrenzung zwischen einschlägigen 
zu den Dienstpflichten der Bediensteten der 
Österreichischen Nationalbibliothek gehö'renden 
Tätigkeiten einerseits und von di~sen durchge
führten privaten Forschungen an Hand der ihnen 
zurVerftigung stehenden Objekte und Hilfsmit
tel andererseits ab, die ihnen, soweit dem Bund 
daraus keine Kosten erwachsen, nicht verwehrt 
werden sollten. Ähnliches gilt für die Publika
tionstätigkeit. Der Einwand, das Erfordernis der 
Beauftragung oder Genehmigung durch den Bun
desminister für Wissenschaft und Forschung 
bringe einen übermäßigen Verwalt~ngsauf:vand 
mit sich, übersieht, daß durchaus die Ertellung 
global umschriebener Aufträge bzw. Genehmi
gungen denkbar ist. 

Als einschlägige Forschungen im Sinne des 
§ 27 Abs. 2 Z 11 werden Forschung aus dem 
gesamten Gebiet des Buch-, Bibliotheks-, Doku-
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mentations- und Informationswesens sowie son
stiger kultureller Bereiche, insoweit diese Gebiete 
in den Aufgabenbereich der österreichischen 
Nationalbibliothek fallen, in Betracht kommen. 

Die Durchführung von Aufgaben für das ge
samte Bibliothekswesen gemeinsam mit öffent
lichen oder privaten Institutionen hat sich zB bei 

. der gemeinsam mit dem Hauptverband des öster
reichischen Buchhandels bearbeiteten und heraus
gegebenen österreichischen Bibliographie bestens 
bewährt. Diese Möglichkeit sollte daher beibe
halten und insbesondere auch für Erschließungs
tätigkeiten, die über die einer Bibliothek jeden
falls obliegenden Katalogisierung hinausgehen, 
eröffnet werden (§ 27 Abs. 4). 

§ 28 sieht die Erlassung einer Bibliotheksord
nung durch den Bundesminister für Wissen
schaft und Forschung, die Erlassung einer Be
nützungsordnung durch den Leiter der öster
reichischen Nationalbibliothek vor und legt den 
Inhalt dieser Ordnungen fest und regelt Kosten
ersätze für bestimmte Leistungen und die Ver
wendung der daraus resultierenden Einnahmen. 

Durch die Einsetzung eines Beirates in der vor
geschlagenen Zusammensetzung (§ 29) könnte 
eine verstärkte Einbindung der Tätigkeit der 
Österreichischen Nationalbibliothek in die all
gemeinen Ziele der Wissenschaftspolitik sowie 
eine verstärkte Benützerorientiertheit ihrer Tä
tigkeit gewährleistet werden. 

Zu den §§ 30 bis 31: 

Die Bundesmuseen gehen in ihrem Bestand 
und in ihrer Ö~ganisationsform einerseits auf 
die ehemaligen Sammlungen des regierenden 
Hauses sowie die Sammlungen des ehemaligen 
Hauses österreich-Este und anderer Zweig
linien . des regierenden Hauses zurück, anderer
seits auf planmäßige staatliche Neugründungen, 
wie das k. k. Museum für Kunst und Industrie 
sowie die k. k. Staatsgalerie. In der Zweiten Re
publik erfolgte die Umbildung der k. k. Staats
galerie in die österreichische Galerie durch Tausch 
mit anderen Bundesmuseen sowie die Neugrün
dung von Museen, wie das Museum des 20. Jahr
hunderts und das Österrei.chische Theatermuseum. 

Auf eine taxative Aufzählung der Bundes
museen im vorliegenden Gesetzesentwurf wurde 
im Hinblick auf diese Praxis der Neugründungen 
und Umorganisierungen verzichtet. 

§ 30 enthält die Aufgaben der Museen, und 
§ 31 sieht für jedes Museum die Erlassung 
einer Museumsordnung ·vor. 

Zu § 32: 

Durch § 32 werden Regelungen für die Bi
bliotheken der Geologischen Bundesanstalt, der 

Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, 
des österreichischen Archäologischen Instituts, 
des Instituts für österreichische Geschichtsfor
schung und der Bundesmuseen in analoger An
lehnung an die Bestimmungen des Universitäts
Organisa tionsgesetzes geschaffen. 

Zu § 33: 

Der erste Satz schafft im Sinne der §§ 6 und 7 
des Datenschutzgesetzes eine gesetzliche Grund
lage für die Ermittlung, Verarbeitung und über
mittlung (einschließlich der Veröffentlichung) von 
Daten, die die österreichische Nationalbibliothek 
in Wahrnehmung ihrer Aufgaben gemäß § 27 
Abs. 2 und 6 des vorliegenden Gesetzentwur
fes benötigt. Um diese Aufgaben auch in einem 
Verbund mit anderen Einrichtungen des Biblio
theks-, Dokumentations- und Informations
wesens wahrnehmen zu können, wird für diese. 
die Zulässigkeit der Ermittlung und Verarbei
tung dieser Daten im zweiten Satz normiert 
und ihre übermittlung an, die österreichische 
Nationalbibliothek gestattet. Im Interesse der 
Betroffenen ist dabei vorgesorgt, daß personen
bezogene Daten über die Benützer grundsätzlich 
nicht übermittelt werden dürfen, außer an die 
Osterreichische Nationalbibliothek, wenn sie dort 
zu statistischen Zwecken anonymisiert verarbei
tet werden. Dabei wird davon ausgegangen, daß 
aus Wirtschaftlichkeitsgründen nicht jede Biblio
thek eigene statistische Verarbeitungen durch
führen kann und daher eine zentrale Verarbei
tung im Rahmen der Osterreichischen N ational
bibliothek aus verwaltungsökonomischen Grün
den ermöglicht w~rden soll. 

Ein Auskunftsrecht über die Empfänger von 
übermittelten Daten bei Hilfseinrichtungen des 
Bibliotheksdienstes kommt deswegen nicht in 
Frage, weil diese Daten im Regelfall jedem Be
nützer .der Bibliothek zur Verfügung gestellt 
werden, und das Interesse des Benützers an der 
Nichtweitergabe seiner Daten gegenüber dem 
Interesse desjenigen, dessen Daten weitergegeben 
werden (zB daß ein Autor ein bestimmtes Buch 
verfaßt hat), vorgeht. Mit der Veröffentlichung 
eines Werkes ist eben die Aufnahme in Biblio
thekskataloge, die, der allgemeinen Einsichtnahme 
unterliegen, verbunden. Daher schließt der letzte 
Satz dieses Paragraphen das Auskunftsrecht ge
mäß § 11 des Datenschutzgesetzes für diese Fälle 
aus. 

Das Interesse Dritter sowie die Bedeutung des 
wissenschaftlichen Bibliotheks-, Dokumentations
und Informationswesens für die wirtschaftliche 
Entwicklung im Sinne des Art. 8 der Euro
päischen Konvention zum Schutz der Menschen
rechte und Grundfreiheiten lassen diese gesetz
liche Regelung im Sinne des § 1 Abs. 2 des 
Datensdiutzgesetzes gerechtfertigt erscheinen .. 
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Zu § 34: 

Damit wird für die Bibliotheks-, Dokumen
tations- und Informationsdienste der in diesem 
Gesetzesentwurf geregelten sonstigen Bundesein
richtungen (Geologische Bundesanstalt, Zentral
anstalt für Meteorologie und Geodynamik, 
österreichisches Archäologisches Institut, Institut 
für österreichische Geschichtsforschung und die 
Bundesmuseen) sowie für die sonstigen Einrich
tungen des wissenschaftlichen Bibliotheks-, Do
kumentations- und Informationswesens des Bun
des einschließlich der Universitäts- und Hoch
schulbibliothek eine :§ 33 analoge Regelung ge
troffen. 

Dabei wurde davon ausgegangen, daß diese 
Bibliotheks-, Dokumentations- und Informations
dienste nicht nur behördeninterne Informatio
nen zur Verfügung stellen, wofür bereits das 
Bundesministeriengesetz auch eine Rechtsgrund
lage im Sinne des § 6 des Datenschutzgesetzes 
bieten würde, sondern, soweit nic.~t gesetzliche 
Einschränkungen (beispielsweise aus dem Amts
geheimnis heraus) bestehen, auch wissenschaftlich 
wertvolle Unterlagen für externe Benützer bie
ten. Für diesen Bereich ist es aber notwendig, 
im Sinne der §§ 6 und 7 des Datenschutzgesetzes 
eine Rechtsgrundlage zu schaffen. 

Zu Art. I, F: 

Durch diese Bestimmung wird demonstrativ 
darauf hingewiesen, daß insbesondere wissen
schaftlichen Dach- und Trägerorganisationen so
wie Einrichtungen privatrechtlicher Natur, an 
denen der Bund beteiligt ist, Förderungen für 
die Durchführung von Tätigkeiten im Bereich 
von Wissenschaft und Forschung einschließlich 
der Veranstaltung von Tagungen und für wissen
schaftliche Publikationen sowie für die Schaf
fung und den Betrieb wissenschaftlicher Hilfs
dienste gewährt werden können. 

Diese Bestimmung bringt zum Ausdruck, daß 
auch die existenten institutionell verankerten 
Kapazitäten dieser Einrichtungen bei der Ent
scheidung über die Gewährung von Förderungen 
mitberücksichtigt werden können. 

Zu Art. II: 

Art. II enthält Novellierungen des Forschungs
förderungsgesetzes im Hinblick auf die Bezeich
nung des Forschungsförderungsfonds der ge
werblichen Wirtschaft, die Organzusammenset
zung der beiden Fonds, die explizite Einbezie
hung der Förderung der Forschungstätigkeit des 
wissenschaftlichen Nachwuchses, die sich aus der 
Schaffung des österreichischen Rates für Wissen
schaft und Forschung ergebenden Abgrenzungen, 
hinsichtlich der Förderungsgrundsätze und tech
nische Bestimmungen. 

Zu Art. H Z 1: 

Durch die Namensänderung soll die Funktion 
des Fonds, für die österreichische Volkswirtschaft 
wichtige Forschungsvorhaben zu fördern, klarer 
zum Ausdruck gebracht werden. 

Zu Art. II Z 2: 

Durch die explizite Einbeziehung der För
derung der Forschungstätigke~t des wissenschaft
lichen Nachwuchses sollen den Fonds auch eigene 
Nachwudlsförderungsprogramme ermöglicht wer
den. Grundlage der Gewährung von Forsclmngs
beihilfen für Forschungsvorhaben des wissen
schaftlidlCll Nachwuchses ist nach wie vor das 
konkrete Forschungsvorhaben. Durch die vor
liegende Gesetzesbestimmung soll jedoch klar
gestellt werden, daß bei solchen Vorhaben nicht 
wie bei Normalvorhaben primär die wissen
schaftliche Tragfähigkeit des Projektes, sondern 
auch die bewußte Förderung des wissenschaft
lic.~en Nadlwuchses Mitentscheidungskriterium 
sein soll. Imo Normalfall wird es sich dabei um 
persönliche Förderungsbeiträge an junge Wissen
schaftler handeln, durch die ihnen ermöglicht 
werden soll, ein bestimmtes Forschungsvorhaben 
durchzuführen. 

Zu Art. n Z 3: 

Im Sinne der Diskussion anläßlich der Vorbe
reitung der gesetzlichen N euregelung der For
schungsorganisation werden durch die neuge
schaffenen lit. d bis h Vertreter der Akademie 
der Bildenden Künste, der Kunsthochschulen, der 
wissenschaftlichen Einrichtungen gemäß Art. I 
§ 35 dieses Gesetzesentwurfes, Oder Arobeitnehmer 
außeruniversitärer Forschungseinrichtungen, der 
Bundeskonferenz des wissenschaftlichen und kün
stlerischen Personals, der -österreichischen Hoch
schülerschaft und der Wirtschaftspartner in der 
Delegiertenversammlung des Fonds zur Förde
rung der wissenschaftlichen Forschung miteinbe
zogen. Bisher umfaßte die Delegiertenversamm
lung die Mitglieder des Präsidiums, die Vertreter 
der Universitäten und zwei Mitglieder der Oster
reichischen Akademie der Wissenschaften. 

Zu Art. n Z 4: 

Durch diese Bestimmung werden die Vertreter 
des Forschungsförderungsfonds für Industrie und 
Gewerbe künftig direkt von der Bundeskammer 
der gewerblichen Wirtschaft bzw. dem Oster
reichischen Arbeiterkammertag gemeinsam mit 
dem österreichischen Gewerkschaftsbund aus dem 
Kreis der von ihnen entsandten Kuratoriums
mitglieder bestellt. 

Zu Art. II Z. 5: 

Durch diese Besti~mung wird entsprechend 
der Organzusammensetzungsänderung der Delec 
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gierten versammlung die Funktion übertragen, 
auch Vertreter der Akademie der Bildenden 
Künste und der Kunsthochschulen, der wissen
schaftlichen Einrichtungen gemäß Art. I § 35 
des vorliegenden Gesetzentwurfes und der Ar
beitnehmer außeruniversitärer Forschungsein
richtungen in das Kuratorium zu wählen. Die 
Vertreter der Bundeskonferenz des wissenschaft
lichen und künstlerischen Personals und der 
österreichischen Hochschülerschaft und der Wirt
schaftspartner gehören gemäß Z 6 unmittelbar 
dem Kuratorium an. 

Zu Art. n Z 6: 

Die Z 6 enthält die sich durch die f\nderung 
der Zusammensetzung der Delegiertenversamm
lung für die Zusammensetzung des Kuratoriums 
ergebenden Folgen: Dem Kuratorium gehören 
künftig neben den Mitgliedern des Präsidiums 
und der Universitäten und der österreichischen 
Akademie der Wissenschaften auch Vertreter der 
Akademie der bildenden Künste, der Kunsthoch
schulen, der wissenschaftlichen Einrichtungen ge
mäß Art. I, § 35 des vorliegenden Gesetzent
wurfes, der Arbeitnehmer außeruniversitärer 
Forschungseinrichtungen sowie der Bundeskon
ferenz des wissenschaftlichen und künstlerischen 
Personals, der nsterreichischen Hochschülerschaft 
und der Wirtschaftspartner. 

Art. n Z 7: 

Diese Bestimmung ergibt sich aus Z 4, wo
nach die bisher drei vom Forschungsförderungs
fonds für Industrie und· Gewerbe zu entsenden
den Vertreter auf zwei reduziert wurden. 

Zu Art. n Z 8: 

Gemäß der bisherigen Zusammensetzung der 
Delegiertenversammlung wurden der Präsident 
und die beiden Vizepräsidenten aus dem Kreis 
der Vertreter der Universitäten gewählt. Durch 
die Erweiterung der Zusammensetzung der De
legiertenversammlung waren hier die entspre
chenden Anderungen vorzunehmen, wobei nach 
wie vor der Präsident aus dem Kreis der Uni
versitätsprofessoren der Universitäten mit dem 
Sitz in Wien zu bestellen ist. 

Zu Art. II Z 9: 

Wie bereits zu Art. 11 Z 2 ausgeführt, soll da
durch eine entsprechende. Förderung der For
schungstätigkeit des wissenschaftlichen N achwuch
ses emöglicht werden. 

Zu Art. II Z 10: 

sonen erhöht und gleichzeitig das bisherige Ver
hältnis von 6: 2 : 1 zwischen Vertretern der 
Bundeskammer des nsterreichischen Arbeiter
kammertages und des österreichischen Gewerk
schaftsbundes sowie der Präsidentenkonferenz der 
Landwirtschaftskammern österreichs auf 6 : 4 : 1 
geändert. Gleichzeitig wird die Anzahl der Vize
präsidenten von zwei auf drei erhöht. 

Zu Art. II Z 11: 

Im Hinblick auf die übertragung der meisten 
Aufgaben des bisherigen österreichischen For
schungsrates an den gemäß diesem Gesetzent
wurf neu zu schaffenden österreichischen Rat 
für Wissenschaft und Forschung (Art. I, B §§ 2 
und 3 dieses Gesetzesentwurfes) ohli,egt künftig 
den Präsidenten und Vizepräsidenten beider 
Fonds die Behandlung gemeinsamer Angelegen
heiten, insbesondere von Angelegenheiten im 
Sinne des bisherigen § 17 Abs. 4 lit. d des For
schungsförderungsgesetzes und von Fragen der 
Verwertung von Forschungsergebnissen der bei
den Fonds. 

Zu Art. II Z 12: 

Dadurch werden die beiden Fors.chungsförde
nmgsfonds verpflichtet, auf die leitenden Grund
sätze und Ziele des Forschungsorganisationsge
setzes, auf die aufgrund des Forschungsorgani
sationsgesetzes zu erstellenden Planungen und 
insbesondere auf allfällige Forschungssch/wer
punkte der Bundesregierung Bedacht zu nehmen. 

Die leitenden Grundsätze und Zielsetzungen 
des Forschungsorganisationsgesetzes gelten somit 
sowohl für Forschungsförderungen, die von Bun
desdienststellen vergeben werden, als auch für 
Forschungsförderungen, die von den beiden 
Fonds vergeben werden. Damit ist eine einheit
licheBeurteilung von Forschungsförderungen, 
rdie direkt von Bundesdienststellen vergeben 
werden, und solchen, .die von den beiden Fonds 
vergeben werden, gegeben: 

Zu Art. 11 Z 13: 

Dadurch wird der Zinsfuß, der im Falle der 
Rückforderung einer Förderung bzw. eines Dar
lehens anzuwenden ist, an die Bestimmungen der 
Bundesabgabenordnung aI).gepaßt. 

Zu Art. n Z 14: 

Diese Bestimmung regelt das Ausscheiden von 
Mitgliedern der Organe des Fonds während der 
Funktionsperiode dieser Organe. 

Zu Art. II Z 15: 

Durch diese Bestimmung wird die Anzahl der Der gemäß dem Forschungsförderungsgesetz 
Mitglieder des Präsidiums von neun auf elf Per- bisher jährlich zu erstellende Bericht der Bun-
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desregierung an den Nation~lrat ist nunmehr 
im Art. I, B § 8 des Entwurfes dieses Gesetzes 
geregelt und die Bereitstellung angemessener 
öffentlicher Förderungsmittel für den gesamten 
Forschungsbereich generell in Art. I, A§ 1 Abs. 1 
Z 5 .dieses Gesetzes,entwurfes a,ufgenommen, wo
durch die Bestimmungen der bisherigen§§ 24 

und 25 des Forschungsförderungsgesetzes ersetzt 
werden. 

Zu Art. III: 

Der Art. III enthält übergangsregelungen, Be
stimmungen über das Inkrafttreten und die Voll
ziehung des vor1iegenden Gesetzesentwurfes. 

Gegenüberstell ung 

der gesetzlichen Bestimmungen in der geltenden und in der Fassung des Entwurfs 

Gel t end e F ass u n g: Neue Fassung: 

Forschungsförderungsgesetz 

§ 4 Abs. 1 lit. a, 1. Teilsatz: 

a) Förderung von Forschungsvorhaben einzel
ner oder mehrerer natürlicher Personen 
(Förderungswerber) auf dem Gebiete der 
wissenschaftlichen Forschung (§ 2 Abs. 1); 

§ 6 Abs. 1: 

(1) Der Delegiertenversammlung gehören als 
stimmberechtigte Mitglieder an: 

a) die Mitglieder des Präsidiums (§ 8); 

b) Vertreter der wissenschaftlichen Hochschu
len (§ 6 des Hochschul-Organisationsgeset
zes, BGBI. 154/1955, in der, jeweils gelten
den Fassung, im folgenden "Hochschulen" 
genannt); jede Universität (§ 6 lit. a-d 
des Hochschul-Organisationsgesetzes) hat je 
einen Vertreter der naturwissenschaftlichen 
und der geisteswissenschaftlichen Fachrich
tungen der Philosophischen Fakultät und 
je einen Vertreter der anderen Fakultäten 
zu entsenden; die übrigen Hochschulen mit 
Fakultätsgliederung (§ 5 lit. e, fund k des 
HochsdlUl-Organisationsgesetzes) haben je 
einen Vertreter jeder Fakultät und die 
Hochschulen ohne Fakultätsgliederung (§ 6 

'lit. g Hochschul-Organisationsgesetzes) je 
einen Vertr'eter zu entsenden; 

Die in den §§ 2 Abs. 2, 6 Abs. 2, 7 Abs. 2 
11 Abs. 1, 18, 19, 22, 23, 27 Abs. 1, 28 Abs. i, 
29, 30 Z 4 sowie in der überschrift zu Ab
schnitt III angeführte Bezeichnung "Forschungs
förderungsfonds der gewerblichen Wirtschaft" 
wird in "Forschungsförderungsfonds für Industrie 
und Gewerbe" abgeändert. 

§ 4 Abs. 1 lit. a, 1. Teilsatz: 

a) Förderung von Forschungsvorhaben ein
zelner oder mehrerer natürlicher Personen 
(Förderungswerber) einschließlich der Ge
währung von Forschungsbeihilfen für For
schungsvorhaben des wissenschaftlichen 
Nachwuchses auf dem Gebiete der wissen~ 
schaftlichen Forschung (§ 2 Abs. 1); 

§ 6 Abs. 1: 

(1) Der Delegiertenversammlung gehören als 
stimmberechtigte Mitglieder an: 

a) die Mitglieder des Präsidiums (§ 8), 

,b) Vertreter der Universitäten (§ 11 des Uni
versitäts-Organisationsgesetzes); jede Uni
versität mit Fakultätsgliederung hat je einen 
Vertreter ihrer Fakultät zu entsenden; die 
Universitäten ohne Fakultätsgliederung 
haben' je einen Vertreter zu entsenden, 

c) je ein wirkliches Mitglied der philosophisch
historischen und der mathematisch-itatur
wissenschaftlichen Klasse der österreichi
schen Akademie der Wissenschaften, 

d) je ein Vertreter der Akademie der bilden
den Künste und jeder Kunsthochschule, 

e) vier vom Bundesminister für Wissenschaft 
und Forschung ernannte Vertreter, von 
denen zwei dem Kreis der wissenschaft
lichen Einrichtungen, ,die Art. I § 35 des 
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Geltende Fassung: 

c) je ein wirkliches Mitglied der philosophisch
historischen und der mathematisch-natur
wissenschaftlichen Klasse der tlsterreichi
schen Akademie der Wissenschaften. 

Die in lit. bund c angeführten Vertreter 
der Hochschulen und der tlsterreichischen Aka
demien der Wissenschaften sind für jeweils drei 
Jahre zu entsenden. Für jedes dieser Mitglieder 
der Delegiertenversammlung ist ein Stellvertreter 
gleichfalls für jeweils drei Jahre zu entsenden. 
Jedes Mitglied und jeder Stellvertre~er kann seine 
Funktion nur durch drei aufeinanderfolgende 
Funktionsperioden ausüben; die Wiederentsen
dung für eine spätere Funktionsperiode ist zu
lässig. 

§ 6 Abs. 2: 

(2) Je ein Vertreter der Bundesministerien 
für (Unterricht) ") und für Finanzen sowie drei 
Vertreter· des Forschungsförderungsfonds der ge
werblichen Wirtschaft gehören der Delegierten
versammlung mit beratender Stimme an. 

.§ 6 Abs. 3 lit. e: 

e) die Entsendung der im § 7 Abs. 1 lit. b 
angeführten Hochschulvertreter. 

".) An Stelle des Bundesministeriums für Unterricht 
gemäß § 4 Z 2 lit. c des Bundesgesetzes BGBl. 
Nr. 205/1970 des Bundesministeriums für Wissenschaft 
und Forschung. 

NeueFassung: 

Forschungsorganisationsgesetzes . zuzurech-. 
nen sind, und zwei dem Kreis der Ver
treter der Arbeitnehmer außeruniversitärer 
Forschungseinrichtungen anzugehören ha
ben, 

f) ein Vertreter der Bundeskonferenz des 
wissenschaftlichen und künstlerischen Per
sonals (§ 106 des Universitäts-Organisa
tionsgesetzes ), 

g) ein Vertreter der Österreichischen Hoch
schülerschaft, 

h) je ein Vertreter des Österreichischen Arbei
terkammertages, der Bundeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft, der Präsidenten
konferenz der Landwirtschaftskammern 
und des österreichischen Gewerkschafts
bundes. 

Die in lit. b bis h angeführten Vertreter si.nd 
für jeweils drei Jahre zu entsenden. Für jedes 
dieser Mitglieder der Delegiertenversammlung 
ist ein Stellvertreter gleichfalls zu jeweils 
drei Jahren zu entsenden. Jedes Mitglied und 
jeder Stellvertreter kann seine Funktion nur 
durch drei aufeinanderfolgende Funktionsperio
den ausüben; die Wiederentsendung für eine 
spätere Funktionsperiode ist zulässig. 

§ 6 Abs. 2: 

(2) Je ein Vertreter der Bundesministerien für 
Wissenschaft und Forschung und für Finanzen 
sowie zwei Vertreter des Forschungsförderungs
fonds für .Industrie \lnd Gewerbe gehören der 
Delegiertenversammlung mit. beratender StImme 
an. Je ein Vertreter der zwei vom Forschungs
förderungsfonds für Industrie und. Gewerbe zu 
entsendenden Personen. ist von der .Bundes
kammer der gewerblichen Wirtschaft aus dem 
Kreis der von ihr entsandten Kur:atoriumsmit
glieder' des Forschungsfärderungsfonds für: In
dustrie und Gewerbe bzw. vom österreichischen 
Arbeiterkammertag gemeinsam mit dem öster
reichischen Gewerkschaftsbund aus dem Kreis 
der von ihnen entsandten Kuratoriumsmitglieder 
des Forschungsförderungsfonds für Industrie und 
Gewerbe zu bestellen. 

§ 6 Abs. 3 ,Ht. e: 

e) die Entsendung der im § 7 Abs. 1. lit. b, 
c und d angeführten Vertreter. 
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Gel t end e Fa s s u n g: 

§.7 Abs. 1: 

(1) Dem Kuratorium gehören als stimmbe
rechtigte Mitglieder an: 

a) die Mitglieder des Präsidiums (§ 8); 

b) je ein Vertreter jeder Hochschule und der 
österreichischen Akademie der Wissenschaf
ten (§ 6 Abs. 1 lit. bund c). 

Die in lit. b angeführten Mitglieder des Ku
ratoriums sind, soweit es sich um Hochschulver
treter handelt, von der Delegiertenversammlung 
aus dem Kreise der ihr angehörenden Vertreter 
der betreffenden Hochschulen auf drei Jahre zu 
entsenden, wobei mindestens die Hälfte der Ver
treter der Universitäten naturwissenschaftlichen 
Fachrichtungen angehören muß. Für jedes der 
inlit. b angeführten Mitglieder ist ein Stell
vertreter gleichfalls für jeweils drei Jahre zu ent
senden. Jedes Mitglied und jeder Stellvertreter 
kann seine Funktion nur durch drei aufeinan
derfolgende Funktionsperioden ausüben; die Wie
derentsendung für eine spätere Funktionsperiode 
ist zulässig .. 

§ 7 Abs. 2: 

(2) Die Vertreter der Bundesministerien für 
(Unterricht) *) und für Finanzen sowie die drei 
Vertreter des Forschungsförderungsfonds der 
gewerblichen Wirtschaft (§ 6 Abs. 2) gehören 
auch dem Kuratorium mit beratender Stimme 
an. 

*) An Stelle des Bundesministeriums für Unterricht 
gemäß § 4 Z 2 lit. c des Bundesgesetzes BGBI. 
Nr. 205/1970 des Bundesministeriums für Wissenschaft 
und Forschung. 

Neu e F ass u n g: 

§ 7 Abs. 1: 

(1) Dem Kuratorium gehören als stimmberech
tigte Mitglieder an: 

a) die Mitglieder des Präsidiums (§ 8); 

b) je ein Vertreter jeder Universität und der 
österreichischen Akademie' der Wissen
schaften (§ 6 Abs. 1 lit. bund c); 

c) je ein Vertreter der Akademie der bilden
den Künste und der Kunsthochschulen 
(§ 6 Abs. 1 lit. d); 

d) je ein Vertreter der wissenschaftlichen Ein
richtungen, die Art. I § 35 zuzurechnen 
sind, und der Arbeitnehmer außeruniver
sitärer Forschungseinrichtungen (§ 6 Abs. 1 
lit. e); 

e) der Vertreter der Bundeskonferenz . des 
wissenschaftlichen und künstlerischen Per
sonals (§ 6 Abs. 1 lit. f); 

f) der Vertreter der österreichischen Hoch
schülerschaft (§ 6 Abs. 1 lit. g); 

g) die Vertreter des österreichischen Arbeiter
kammertages, der Bundeskammer der ge
werblichen Wirtschaft, der Präsidentenkon
ferenz der Landwirtschaftskammern und 
desÖsterreichischen Gewerkschaftsbumles 
(§ 6 Abs. 1 lit. h). 

Die in lit. b, c und d angeführten Mitglieder 
des Kuratoriums sind von der Delegiertenver
sammlung aus dem Kreise der ihr angehörenden 
Vertreter der betreffenden Universitäten, der 
österreichischen Akademien der Wissenschaften, 
der Akademie der bildenden Künste, der Kunst
hochschulen, der Einrichtungen gemäß Art. I § 35 
des 'Forschungsorganisationsgesetzes und' der Ar
beitnehmer außeruniversitärer Forschungseindch
tungen auf drei Jahre zu entsenden. Für jedes 
der in lit. b, c und dangeführten Mitgiiedcor 
ist ein Stellvertreter gleichfalls für jeweils drei 
Jahre zu entsenden .. Jedes Mitglied und jeder 
Stellvertreter kann seine Funktion nur durch 
drei aufeinanderfolgende Funktionsperioden aus
üben; die Wiederentsendung für eine spätere 
Funktionsperiode ist zulässig. 

§ 7 Abs. 2: 

(2) Die Vertreter der Bundesministerien für 
Wissenschaft und Forschung und für Finanzen 
sowie die zwei Vertreter des Forschungsförde
rungsfonds für Industrie und Gewerbe (§ 6 
Abs. 2) gehören auch dem Kuratorium mit be
ratender Stimme an. 
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Geltende Fassung: Neu e Fa s s u n g: 

§ 8 Abs. 3: § 8 Abs. 3: 

(3) Der Präsident und die zwei Vizepräsiden- (3) Der Präsident und die zwei Vizepräsiden-
ten sind von der DelegiertenverS'ammlung in ten sind von der Delegiertenversammlung in ge
geheimer Wahl mit Zweidrittelmehrheit der an- heimer Wahl mit Zweidrittelmehrheit der anwe
wesen den stimmberechtigten Mitglieder auf drei senden stimmberedltigten Mitglieder auf drei 
Jahre zu wählen, und zwar der Präsident aus Jahre zu wählen, und zwar der Präsident aus 
dem Kreise der Hochschulpofessoren der Hoch-· dem Kreis der Universitätsprofessoren der Uni
schulen mit dem Sitz in Wien, die Vizepräsiden- versitäten mit dem Sitz in Wien, die Vizepräsi
ten aus dem Kreise der Hochschulprofessoren denten aus dem Kreis sämtlicher Mitglieder der 
sämtlicher Hodlschulen; mindestens eines dieser Delegiertenversammlung. Jedes stimmberechtigte 
Mitglieder des Präsidiums muß einer technisch- Mitglied kann einen Wahlvorschlag erstatten. 
naturwissenschaftlichen Fachrichtung angehören. Wird in zwei Wahlgängen keine Zweidrittelmehr
Jedes stimmberechtigte Mitglied kann einen heit erreicht, so gilt der Kandidat als gewählt, 
Wahlvorschlag erstatten. Wird in zwei Wahl- der in einem weiteren Wahlgang die meisten 
gängen keine Zweidrittelmehrheit erreicht, so Stimmen erhalten hat. 
gilt derjenige Kanditat als gewählt der in einem 
weiteren Wahlgang die meisten Stimmen erhal-
ten hat. 

§ 11 Abs. 1 Iit. a, 1. Teilsatz: 

a) Förderung von Forschungsvorhaben natür
licher und juristischer Personen (Förde
rungswerber ): 

§ 14 Abs. 1: 

(1) Dem Präsidium gehören als stimmberech
tigte Mitglieder neun Personen an, die vom Ku
ratorium aus dessen Mitte auf drei Jahre gewählt 
werden. Sechs Mitglieder sind aus dem Kreise 
der von der Bundeskammer der gewerblichen 
Wirtschaft entsandten Kuratoriumsmitglieder, 
drei Mitglieder aus dem Kreise der vom Öster
reichischen Arbeiterkammertag und vom öster
reichischen Gewerkschaftsbund entsandten Kura
toriumsmitglieder und ein Mitglied aus dem 
Kreise der von der Präsidentenkonferenz der 
Landwirtschaftskammern österreichs entsandten 
Kuratoriumsmitglieder zu wählen. Für jedes 
stimmberechtigte Mitglied ist ein Stellvertreter, 
der derselben Kurie wie das Mitglied zu gehö
ren hat, gleichfalls für jeweils drei Jahre zu 
wählen. Die stimmberechtigten Mitglieder des 
Präsidiums wählen für drei Jahre aus ihrer Mitte 
einen Präsidenten und zwei Vizepräsidenten, wo
bei ein Vizepräsident aus dem Kreise der vom 
österreichischen Arbeit~rkammertag und vom 
österreichischen Gewerkschaftsbund entsandten 
Kuratoriumsmitglieder zu wählen ist. Die Ver
treter der Bundesministerien für Handel, Ge
werbe und Industrie, für Bauten und Technik 
und für Finanzen (und für. Wissenschaft und 
Forschung) '~) sowie die drei Vertreter des Fonds 

*) Gemäß § 4 Z 3 des Bundesgesetzes BGB!. 
Nr. 205/1970. 

§ 11 Abs. 1 lit. a, 1. Teilsatz: 

a) Förderung von Forschungsvorhaben natür
licher und juristischer Personen (Förde
rungswerber) einschließlich der Gewährung 
von Forschungsbeihilfen für Forschungs
vorhaben des wissenschaftlichen Nach
wuchses; 

§ 14 Abs. 1: 

(1) Dem Präsidium gehören als stimmberech
tigte Mitglieder elf Personen an, die vom Ku
ratorium aus dessen Mitte auf drei Jahre ge
wählt werden. Sechs Mitglieder sincl aus dem 
Kreise der von der Bundeskammer der gewerb
lichen Wirtschaft entsandten .. Kuratoriumsmit
glieder, vier Mitglieder aus dem Kreis der vom 
österreichischen Arbeiterkammertag und vom 
österreichischen Gewerkschaftsbund entsandten 
Kuratoriumsmitglieder und ein Mitglied ist aus 
dem Kreis der von der Präsidentenkonferenz 
der Landwirtschaftskammern österreichs ent
sandten Kuratoriumsmitglieder zu wählen. Für 
jedes stimmberechtigte Mitglied ist ein Stellver
treter, der derselben Kurie wie das Mitglied an
zugehören hat, gleichfalls für jeweils drei Jahre 
zu wählen. Die stimmberechtigten Mitglieder des 
Präsidiums wählen für drei Jahre aus ihrer Mitte 
einen Präsidenten und drei Vizepräsidenten, wo
bei zwei Vizepräsidenten aus dem Kreis der vom 
österreichischen Arbeiterkammertag und vom 
österreichischen Gewerkschaftsbund entsandten 
Kuratoriumsmitglieder zu wählen sind. Die Ver
treter der Bundesministerien für Wissenschaft 
und Forschung, für Handel, Gewerbe und Indu
strie, für Bauten und Technik und für Finanzen 
sowie die drei Vertreter des Fonds zur För-
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G eJ t end e Fa s 5 u n g: Neu e F ass u ng: 

zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung derung der wissenschaftlichen Forschung (§ 13 
(§ 13 Abs. 1) gehören auch dem Präsidium mit Abs. 1) gehören auch dem Präsidium mit bera-
beratender Stimme an. tender Stimme an. 

§17: 

Ab s c h n i t t, IV 

österreichischer Forschungsrat 

(1) Der Fonds zur Förderung der wissenschaft
lichen Forschung und der Forschungsförderungs
fonds der gewerblichen Wirtschaft bilden zur 
Erledigung bestimmter gemeinsamer Angelegen
heiten den "österreichischen Forschungsrat" (im 
folgenden "Forschungsrat"). Der Forschungsrat 
besteht aus folgenden zwei Kurien: 

a) aus den Präsidenten und den Vizepräsiden
ten des Fonds zur Förderung der wissen
schaftlichen Forschung, 

b) aus dem Präsidenten und den Vizepräsiden
ten des Forschungsförderungsfonds der ge
werblichen Wirtschaft. 

Für jedes dieser Mitglieder des Forschungsrates 
ist vom betreffenden Fonds für jeweils drei Jahre 
ein Stellvertreter zu entsenden. Die Entsendung 
hat für die unter lit. a genannte Kurie durch die 
Delegiertenversammlung (§ 6), für die unter 

.lit. b genannte Kurie durch das Präsidium (§ 17) 
aus dem Kreis der Mitglieder dieser Organe zu 
erfolgen. 

(2) Der Fonds zur Förderung der wissenschaft
lichen Forschung und der Forschungsförderungs
fonds der gewerblichen Wirtschaft wechseln jähr
lich im Vorsitz des Forschungsrates. Als Vor
sitzender fungiert der Präsident des jeweils den 
Vorsitz ausübenden Fonds, als Vorsitzender
Stellvertreter der Präsident des anderen Fonds. 

(3) Der Forschungsrat ist bei Anwesenheit 
von mehr als der Hälfte der Mitglieder beschluß
fähig. Er faßt seine Beschlüsse mit einfacher 
Mehrheit der anwesenden ~itglieder, doch kann 
gegen die Mehrheit' der anwesenden Mitglieder 
ein'et'Kurie kein Beschluß zustande kommen. 

(4) Dem Forschungsrat obliegt: 
a) 'Beratung von Empfehlungen der gesetz

gebenden Körperschaften, der Bundesregie
rung, der Bundesrninisterien und der Lan
desregierung in einzelnen Forschungsangele
genheiten sowie Weiterleitung solcher Emp
fehlungen an den zuständigen Fonds, allen
falls unter Erstattung eigener Empfehlun
gen; 

b) Beratung der Bundesregierung hinsichtlich 
des von ihr gemäß § 24 Abs. 3 an den Na
tionalrat zu erstattenden umfassenden Be
richtes, insbesondere hinsichtlich der Fest
legung von Förderungsschwerpunkten, auf 
die von den beiden Fonds im Rahmen ihrer 

Abschnitt IV 

Behandlung gemeinsamer Angelegenheiten 

§ 17: 

(1) Zur Behandlung gemeinsamer Angelegen
heiten, insbesondere auch zur Entscheidung, wel
cher der beiden Fonds für die Behandlung einer 
bestimmten Forschungsangelegenheit zuständig 
ist, sofern es zwischen den beiden Fonds zu kei
ner gütlichen Einigung kommt und zur Behand
lung der Verwertung von Forschungsergebnissen 
der beiden Fonds treten die Präsidenten und 
Vizepräsidenten der beiden Fonds mindestens 
zweimal jährlich zusammen. 

(2) Beschlüsse bedürfen der einfachen Mehr
heit der anwesenden Mitglieder, doch kann gegen 
die Mehrheit der anwesenden Mitglieder emer 
Kurie kein Beschluß zustande kommen. 
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Gel t end e Fa s s u n g: 

Zuständigkeit Bedacht genommen werden 
soll; 

c) Erstattung von Vorschlägen an die gesetz
gebenden Körperschaften, die Bundesregie
rung, die sachlich in Betracht kommenden 
Bundesministerien und die Landesregierun
gen in Forschungsangelegenheiten, die über 
den Aufgabenbereich eines der beiden Fonds 
hinausgehen; 

d)- Entscheidung, welcher der beidenFonds 
für die Behandlung einer bestimmten For
schungsangelegenheit zuständig ist, sofern 
es zwischen den beiden Fonds zu keiner 
gütlichen Einigung kommt. 

(5) Die Bürogeschäfte des Forschungsrates 
werden jeweils vom Sekretariat des den Vorsitz 
ausübenden Fonds geführt. 

§ 18 Abs. 2, 1. und 2. Satz: 

(2) Der Fonds zur Förderung der wissenschaft
lichen Forschung und der Forschungsförderungs
fonds der gewerblichen Wirtschaft haben bei den 
einzelnen Förderungsmaßnahmen auf allfällige 
Forschungsschwerpunkte, auf die Förderungswür-

_ digkeit und die Durchführbarkeit der betreffen
den Forschungsvorhaben Bedacht zu nehmen. Die 
Förderungswürdigkeit ist dabei vom Fonds zur 
Förderung der wissenschaftlichen Forschung nach 
der Bedeutung des betreffenden Forschungsvor
habens für die Entwicklung der Wissenschaften 
in österreich und vom Forschungsförderungs
fonds der gewerblichen Wirtschaft nach der Be
deutung des betreffenden Forschungsvorhabens 
für die gewerbliche Wirtschaft in österreich zu 
beurteilen. 

§ 21 Abs. 1, 1. Teilsatz: 

(1) Anläßlich der Gewährung einer FÖrderung 
hat der betreffende Fonds vorzubehalten, daß 
ein Förderungsbeitrag zu ersetzen ist oder ein 
noch nicht zurückgezahltes Darlehen nach Kün
digung vorzeitig fällig wird und beide vom Tage 
der Auszahlung an mit 2°/0 über dem Diskont
satz der Oesterreichischen Nationalbank zu ver
zinsen sind, ... 

Keine Bestimmung 

Neue Fassung: 

§ 18 Abs. 2, 1. und 2. Satz: 

(2) Der Fonds zur Förderung der wissenschaft
lichen Forschung und der Forschungsförderungs
fonds für Industrie und Gewerbe haben bei den 
einzelnen Förderungsmaßnahmen auf die leiten
den Grundsätze und Ziele im Sinne des § 1 des 
ForschungsorganisatiQnsgesetzes sowie auf die 
von der Bundesregierung auf Grund des For-
schungsorganisationsgesetzes erstellten Planun
gen, insbesondere auf allfällige Forschungs
schwerpunkte der Bundesregierung, Bedacht zu 
nehmen. Die Förderungswürdigkeit ist dabei im 
besonderen vom Fonds zur Förderung der wis
senschaftlichen Forschung nach der Bedeutung 
des betreffenden Forschungsvorhabens für die 
Entwicklung der Wissenschaften in österreich 
und vom Forschungsförderungsfonds für Indu
strie und Gewerbe nach der Bedeutung des be
treffenden Forschungsvorhabens für die öster
reichisdle Volkswirtschaft zu beurteilen. 

§ 21 Abs. 1, 1. Teilsatz: 

(1) Anläßlich der Gewährung einer Förderung 
hat der betreffende Fonds vorzubehalten, daß 
ein Förderungsbeitrag zu ersetzen ist oder ein 
noch nicht zurückgezahltes Darlehen nach Kün
digung vorzeitig fällig wird und beide vom 
Tage der Auszahlung an mit 3% über dem 
Diskontsatz der Oesterreichischen Nationalbank 
zu verzinsen sind, ... 

§ 22 a: 

Scheiden Mitglieder der Organe des Fonds zur 
Förderung der wissenschaftlichen Forschung bzw. 
des Forschungsförderungsfonds für Industrie und 
Gewerbe während der Dauer einer Funktions
periode aus, sind nach den Bestimmungen der die 
Bestellung der Organe diese Mitglieder für den 
Rest der Funktionsperiode nachzubestellen. 
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Gel te n d e Fa s s u n g: 

§ 24: 

(1) Der (Bundesminister für Unterricht) *) hat entfällt' 
der Bundesregierung unter Bedachtnahme auf den 
in § 4 Abs. 1 lit. c angeführten Bericht bis zum 
1. April eines jeden Jahres einen Bericht über die 
Lage und die Bedürfnisse der wissenschaftlichen 
Forschung und die sich daraus ergebenden Not
wendigkeiten vorzulegen. 

(2) Der (Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie) "':.) hat der Bundesregierung unter 
Bedachtnahme auf den in § 11 Abs. 1 lit. c an
geführten Bericht bis zum 1. April eines jeden 
Jahres einen Bericht über die Lage und die Be
dürfnisse der Forschung im Bereiche der gewerb
lichen Wirtschaft und die sich daraus ergebenden 
Notwendigkeiten vorzulegen. . 

(3) Die Bundesregierung legt dem Nationalrat 
bis zum 1. Mai des gleichen Jahres einen um
fassenden Bericht über die Lage der Forschung 
in österreich vor, wobei sie auf die Berichte nach 
Abs. 1 und 2 Bedacht zu nehmen hat. Der Be
richt hat auch die Maßnahmen zu enthalten, die 
die Bundesregierung zur Förderung der For
schung für notwendig erachtet. 

§ 25: 

(1) Wenn zur Förderung der Forschung unter entfällt 
Bedachtnahme auf die in § 24 Abs. 1 und 2 
angeführten Berichte ua. die Bereitstellung von 
Bundesmitteln notwendig ist, hat die Bundes
regierung diese in den Entwurf des jeweiligen 
Bundesfinanzgesetzes aufzunehmen. Hiebei sind 
auch die vom Nationalrat zum Bericht gemäß 
§ 24 Abs. 3 beschlossenen Maßnahmen zu be
rücksichtigen. 

(2) Soweit Maßnahmen gemäß Abs. 1 eine 
zusätzliche finanzielle Belastung des Bundes be
wirken, hat die Bundesregierung gleichzeitig mit 
diesen Maßnahmen zu beantragen, wie der Mehr
aufwand zu decken ist. 

*) An Stelle des Bundesministeriums für Unterricht 
gemäß § 4 Z 2 lit. c des Bundesgesetzes BGBl. 
Nr. 205/1970 das Bundesministeriurri für Wissenschaft 
und Forschung. 
".'f) An Stelle des Bundesministeriums für Handel, 

Gewerbe und Industrie das Bundesministerium für 
Wissenschaft und Forschung gemäß § 4 Abs. 3 des 
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 205/1970. 

Neu e Fa s s u'n g: 
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